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Gesetzentwurf
der ***

Entwurf eines Bürgerinformationsgesetzes (BIG)

(Entwurf eines Gesetzes für den Zugang der Bürger zu Informationen und zur Aufhebung 
des Informationsfreiheitsgesetz, des Umweltinformationsgesetzunfd des Verbraucherinforma-
tionsgesetz – Bürgerinformationsgesetz - BIG )

A. Problem und Ziel 

Informationen werden zu einer immer wichtigeren Gestaltungsgrundlage 
der Gesellschaft. Die soziale und ökonomische Stellung der Bürger wird 
in wachsendem Umfang davon abhängen, ob die für sie wichtigen Infor-
mationen zugänglich sind. Die Frage des Zugangs zu Informationen ge-
winnt in immer stärkerem Maße den Charakter eines Grundbedürfnisses 
und daraus folgend den eines grundrechtsähnlichen Bürgerrechts. 

International  und auch in Deutschland hat  es in den vergangenen Jahr-
zehnten vielfache Entwicklungen gegeben,  die zur Verabschiedung von 
Informationszugangsgesetzen  führten.  Charakteristikum  dieser  Gesetze 
ist, dass sie einen voraussetzungsfreien Jedermannsanspruch auf Zugang 
zu Informationen einräumen. Hierbei  geht  es immer um Informationen, 
die bei staatlichen Stellen oder diesen nahestehenden Stellen vorhanden 
sind. 

Die deutsche Rechtslage weist jedoch zwei grundlegende Mängel auf. Der 
erste besteht darin, dass - soweit nicht Anderes durch EU-Recht erzwun-
gen wird - der Anspruch auf Zugang zu Informationen nur halbherzig ge-
währt wird; dem grundsätzlichen Anspruch stehen vielfältige Ausnahmen 
entgegen. Der zweite Mangel besteht in einer Zersplitterung des Informa-
tionszugangsrechts.  Dies  ist  nur  teilweise  durch  die  föderale  Struktur 
Deutschlands bedingt. Vielmehr existieren für den Zugang zu Informatio-
nen bei  Stellen des Bundes mit dem Umweltinformationsgesetz  (UIG), 
dem  Verbraucherinformationsgesetz  (VIG)  und  dem  Informationsfrei-
heitsgesetz (IFG) zwei bereichsspezifische und ein allgemeines Informati-
onszugangsgesetz. Diese Gesetze weisen in der Reichweite des Informati-
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onszugangs, die durch die Ausnahmeregelungen des jeweiligen Ge-
setzes bestimmt wird, ganz erhebliche Unterschiede auf. Was der 
Bürger an Informationen erhält, hängt damit davon ab, welches Ge-
setz zur Anwendung kommt. Die Abgrenzung ist vielfach schwie-
rig und vom Bürger kaum nachzuvollziehen. Praktisch führt dies 
letztlich dazu, dass die durchsetzbaren Ansprüche auf Informati-
onszugang gemindert  werden.  Dies setzt  sich auf  die  Ebene der 
Länder fort, da die genannten Gesetze von diesen vielfach als Vor-
lage für eigene Gesetze herangezogen werden. 

Die thematische Differenzierung der Informationszugangsregelun-
gen bedeutet darüber hinaus eine unnötige Aufblähung der Gesetz-
gebung, da unabhängig vom Themenbereich bestimmte Fragen wie 
die des Verfahrens, des Rechtsschutzes oder der Kosten jedes Mal 
gelöst werden müssen. Insoweit trifft der Bürger derzeit je nach-
dem,  welche  Art  Informationen  er  begehrt,  auf  unterschiedliche 
verfahrensmäßige  Anforderungen,  und es  kann unter  Umständen 
sogar unklar sein, welche Stelle für die Erfüllung seines jeweiligen 
Anliegens zuständig ist.

Wegen der Bedeutung des freien Zugangs zu Informationen ist die-
se Lage unbefriedigend und bedarf der Korrektur. Ein einheitliches 
Gesetz mit engen Ausnahmeregeln und mithin einem weiten An-
spruch  auf  Informationen  würde  deutlich  eine  Abkehr  von  der 
Halbherzigkeit der Informationsfreiheit in Deutschland signalisie-
ren. 

B. Lösung
Der vorliegende Gesetzentwurf führt einen allgemeinen und umfas-
senden, verfahrensunabhängigen Anspruch auf Zugang zu Informa-
tionen bei den öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder ein, 
soweit dies kompetenzrechtlich möglich ist. Das Informationsfrei-
heitsgesetz, das Verbraucherinformationsgesetz und das Umweltin-
formationsgesetz des Bundes werden in einem einheitlichen Bürge-
rinformationsgesetz  zusammengefasst.  Gleichzeitig  wird  in  be-
stimmten  Bereichen,  insbesondere  des  Verbraucherschutzes,  der 
Umfang der  zugänglichen  Informationen  deutlich  erweitert.  Das 
Gesetz fordert  die  öffentlichen Stellen zur  Nutzung des  Internet 
auf, so dass elektronische Publikationen bürgerfreundlich verfüg-
bar  sind und stellt  im Übrigen die erforderlichen organisations-, 
verfahrens-  und  prozessrechtlichen  Regelungen  bereit.  Für  Um-
weltinformationen und Verbraucherinformationen werden qualifi-
zierte Berichtspflichten konstituiert. 

C. Alternativen
Eine Alternative zum vorliegenden Gesetzentwurf wäre es, nichts 
zu tun. Angesichts der im Abschnitt A benannten Probleme und der 
Bedeutung des freien Zugangs zu Informationen wäre dies nicht zu 
vertreten. In Betracht käme zwar auch die Möglichkeit, die einzel-
nen Gesetze beizubehalten, aber einander anzupassen. Eine solche 
Vorgehensweise würde aber  zu einer  redundanten Gesetzgebung 
führen und unnötige Reibungsverluste bei der Anwendung verursa-
chen. Demgegenüber hat die Vereinheitlichung nicht nur symboli-
schen Charakter, indem die Bedeutung der Informationsfreiheit an 
sich unabhängig vom Thema betont wird, sondern fördert den Zu-
gang zu Informationen auch in der Sache. 
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D. Finanzielle Auswirkungen

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Keine

2. Vollzugsaufwand
Durch den Vollzug dieses Gesetzes werden zusätzliche Personal- 
und  Sachkosten  für  den Haushalt  des  Bundes  entstehen.  Soweit 
dies den Informationszugang auf Antrag betrifft, sind nach den Er-
fahrungen mit dem Bundesumweltinformationsgesetz und den In-
formationszugangsgesetzen der Länder diese Kosten zwar im Ein-
zelnen schwer bezifferbar, aber jedenfalls geringer als beim Erlass 
der Gesetze jeweils vermutet und insgesamt nicht erheblich. In ei-
nem gewissen Umfang werden Mehrkosten durch  zu erstattende 
Kosten ausgeglichen; allerdings geht der Gesetzentwurf hier nicht 
vom Grundsatz der Kostenerstattung aus. Das Gesetz sieht auch die 
Aufbereitung von Informationen bei den öffentlichen Stellen vor. 
Auch hier ist eine Quantifizierung – erst recht im Vorhinein – nicht 
möglich. Auch dieser Aufwand, obwohl möglicherweise nicht ver-
nachlässigbar, dürfte sich in Grenzen halten. Es ist jedoch zu be-
rücksichtigen, dass die Durchstrukturierung von Informationen bei 
den öffentlichen Stellen insgesamt zu einer höheren Durchsichtig-
keit der Arbeitsabläufe und mithin durchaus zu erheblichen Einspa-
rungen führen wird, so dass insgesamt und mittelfristig keine sub-
stantielle Kostenbelastung zu erwarten sein wird. Im Übrigen sind 
auch die möglichen Einsparungen zu berücksichtigen, die sich aus 
der  akzeptanzstiftenden Wirkung des Informationszugangsrechtes 
ergeben.

E. Sonstige Kosten

1.  Kosten  für  die  gewerblichen  Wirtschaftsbeteiligten  entstehen 
nicht.

2. Durch die Erhebung von Auslagen entstehen im Einzelfall Kos-
ten für die Bürger. Nach den im Gesetz vorgesehenen Regelungen 
fallen diese nicht messbar ins Gewicht.
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Entwurf eines Bürgerinformationsgesetzes und zur Aufhebung des Informationsfrei-
heitsgesetzes, des Umweltinformationsgesetzes und des Verbraucherinformationsgeset-
zes – Bürgerinformationsgesetz - BIG 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1
Bürgerinformationsgesetz

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften - 

§ 1 - Gesetzeszweck
§ 2 - Begriffsbestimmungen
§ 3 - Anwendungsbereich

Zweiter Abschnitt
Informationszugang auf Antrag 

§ 4 -  Informationsfreiheit
§ 5 - Ausgestaltung des 

Informationszugangsanspruchs
§ 6 - Antragstellung
§ 7 - Entscheidung über den Antrag 
§ 8 - Kosten 
§ 9 - Schutz öffentlicher Belange und der 

Rechtsdurchsetzung
§ 10 - Schutz des Entscheidungsbildungsprozesses
§ 11 - Schutz personenbezogener Daten 
§ 12 - Schutz von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen
§ 13 - Bekanntgabe ohne Ausnahmevorbehalt
§ 14 - Anhörung von Betroffenen
§ 15 - Einwilligung des Betroffenen
§ 16 - Beschränkter Informationszugang

Dritter Abschnitt 
Rechtsverfolgung und Überwachung 

§ 17 - Anrufung des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 

§ 18 - Rechtsschutz
§ 19 - Überwachung 

Vierter Abschnitt
Umweltberichterstattung

§ 20 - Verbreitung von Umweltinformationen 
§ 21 - Umweltberichterstattung 

Fünfter Abschnitt 
Unterstützung des Zugangs zu Informationen; 
Statistiken

§ 22 - Allgemeines  
§ 23 - Grundsätze der Unterstützung des Zugangs zu 

Informationen 
§ 24 - Register
§ 25 - Statistiken

Sechster Abschnitt 
Besondere Vorschriften für 
Verbraucherinformationen 

§ 26 - Allgemeines
§ 27 - Privilegierte Informationen  
§ 28 - Information der Öffentlichkeit 

Siebter Abschnitt
Berichterstattung und Evaluierung 

§ 29 – Berichterstattung
§ 30 – Evaluierung 

Siebter Abschnitt
Schlussbestimmungen 

§ 31 - Ordnungswidrigkeiten 
§ 32 – Verordnungsermächtigungen

Artikel 2
Aufhebung des Informationsfreiheitsgesetzes 

Artikel 3
Aufhebung des Umweltinformationsgesetzes

Artikel 4
Aufhebung des Verbraucherinformationsgesetzes 
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Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, 

1. den rechtlichen Rahmen für den freien Zugang zu 
Informationen  bei  informationspflichtigen  Stellen 
sowie für die Verbreitung dieser Informationen zu 
schaffen und hierdurch zu einer aktiven Teilhabe 
der  Bürger  am  öffentlichen  Leben  Deutschlands 
beizutragen;

2. Regeln zur Sicherstellung eines möglichst  umfas-
senden Anspruchs und einer  möglichst  einfachen 
Ausübung dieses Rechts aufzustellen;

3. eine gute Verwaltungspraxis im Hinblick auf den 
Zugang zu Informationen zu fördern.

§ 2 

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Informationen -

alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder in Datenverar-
beitungsform oder auf sonstigen Informationsträ-
gern  festgehaltenen  Inhalte,  Mitteilungen  und 
Aufzeichnungen;

2. Informationsträger –

alle Medien, die Informationen in Schrift-, Bild-, 
Ton oder Datenverarbeitungsform oder in sonsti-
ger Form speichern können;

3. Dokumente –

Zusammenstellungen  von  Informationen  unab-
hängig vom gewählten Informationsträger betref-
fend einen Sachverhalt;

4. Verbraucher -

Verbraucher im Sinne des § 13 BGB;

5. Unternehmen -

Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, die Her-
steller oder Händler von Erzeugnissen sind oder 

Dienstleistungen erbringen;

6. Verbrauchererzeugnisse - 

Lebensmittel und Verbraucherprodukte;

7. Lebensmittel -

alle  Stoffe  oder  Erzeugnisse,  die  dazu  bestimmt 
sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen 
erwartet  werden  kann,  dass  sie  in  verarbeitetem, 
teilweise  verarbeitetem  oder  unverarbeitetem  Zu-
stand von Menschen aufgenommen werden, hierzu 
zählen auch Getränke, Kaugummi sowie alle Stoffe 
— einschließlich Wasser —, die dem Lebensmittel 
bei seiner Herstellung oder Ver- oder Bearbeitung 
absichtlich zugesetzt werden;

8. Verbraucherprodukte -

Gebrauchsgegenstände  und  sonstige  Produkte, 
die  für  Verbraucher  bestimmt  sind  oder  unter 
vernünftigerweise  vorhersehbaren  Bedingungen 
von Verbrauchern benutzt werden können, selbst 
wenn sie nicht für diese bestimmt sind. Als Ver-
braucherprodukte  gelten  auch  Gebrauchsgegen-
stände und sonstige Produkte, die dem Verbrau-
cher im Rahmen der Erbringung einer Dienstleis-
tung zur Verfügung gestellt werden;

9. Dienstleistung -

auch Finanzdienstleistungen;

10. Verbraucherinformationen -

Informationen  über  Verbrauchererzeugnisse  so-
wie Dienstleistungen für Verbraucher;

11. Umweltinformationen -

unabhängig von  der  Art  ihrer  Speicherung alle 
Daten über

a) den  Zustand  von  Umweltbestandteilen  wie 
Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, Land-
schaft  und  natürliche  Lebensräume  ein-
schließlich Feuchtgebiete, Küsten- und Mee-
resgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestand-
teile,  einschließlich gentechnisch veränderter 
Organismen,  sowie  die  Wechselwirkungen 
zwischen diesen Bestandteilen;

b) Faktoren  wie  Stoffe,  Energie,  Lärm  und 
Strahlung,  Abfälle  aller  Art  sowie  Emissio-
nen, Ableitungen und sonstige Freisetzungen 
von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die 
Umweltbestandteile im Sinne von Buchstabe 
a) auswirken oder wahrscheinlich auswirken;
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c) Maßnahmen oder Tätigkeiten, die

aa) sich auf die Umweltbestandteile im Sinne 
des Buchstaben a)  oder  auf Faktoren im 
Sinne des Buchstaben b) auswirken oder 
wahrscheinlich auswirken oder

bb) den Schutz von Umweltbestandteilen im 
Sinne  des  Buchstaben  a)  bezwecken;  zu 
den Maßnahmen gehören auch politische 
Konzepte,  Rechts-  und  Verwaltungsvor-
schriften,  Abkommen,  Umweltvereinba-
rungen, Pläne und Programme;

d) Berichte  über  die  Umsetzung  des  Umwelt-
rechts;

e) Kosten-Nutzen-Analysen  oder  sonstige  wirt-
schaftliche Analysen und Annahmen, die zur 
Vorbereitung  oder  Durchführung  von  Maß-
nahmen oder Tätigkeiten im Sinne des Buch-
staben c) verwendet werden, und

f) den  Zustand  der  menschlichen  Gesundheit 
und  Sicherheit,  die  Lebensbedingungen  des 
Menschen sowie Kulturstätten und Bauwerke, 
soweit sie jeweils vom Zustand der Umwelt-
bestandteile im Sinne des Buchstaben a) oder 
von Faktoren,  Maßnahmen oder  Tätigkeiten 
im Sinne der Buchstaben b) und c) betroffen 
sind oder sein können; hierzu gehört auch die 
Kontamination der Lebensmittelkette;

 
12. informationspflichtige Stellen -

a) öffentliche Stellen des Bundes;

b) öffentliche Stellen der Länder; 

c) Unternehmen, soweit sie Verbrauchererzeug-
nisse herstellen oder mit diesen handeln oder 
Dienstleistungen für Verbraucher erbringen;

13. öffentliche Stellen -

a) die Regierung und andere Stellen der unmit-
telbaren und mittelbaren öffentlichen Verwal-
tung einschließlich der  Sondervermögen des 
Bundes  oder  eines  Landes,  wobei  Gremien, 
die diese Stellen beraten,  als Teil der  Stelle 
gelten, die deren Mitglieder beruft;

b) Unternehmen,  soweit  sie  öffentliche  Aufga-
ben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleis-
tungen  erbringen,  insbesondere  solche  der 
Daseinsvorsorge, und dabei der Kontrolle des 
Bundes  oder  eines  Landes  oder  einer  unter 
der  Aufsicht  des  Bundes oder  eines  Landes 

stehenden juristischen Person des öffentlichen 
Rechts unterliegen;

14. öffentliche Aufgabe oder  öffentliche Dienstleis-
tung -

Aufgabe  oder  Dienstleistung,  deren  Wahrneh-
mung im öffentlichen Interesse liegt;

15. verfügbare Informationen -

Informationen, die bei einer informationspflichti-
gen Stelle vorhanden sind oder für diese bereit-
gehalten werden;

16. bereitgehaltene Informationen -

Informationen,  die  bei  einer  Stelle,  die  selber 
nicht informationspflichtige Stelle ist, vorhanden 
sind  und auf  deren Übermittlung die informati-
onspflichtige Stelle einen Anspruch hat. 

(2)  Kontrolle  im Sinne  des  Absatzes  1  Nr.  13  b) 
liegt vor, wenn 

1. die Person des Privatrechts bei der Wahrneh-
mung der öffentlichen Aufgabe oder bei der 
Erbringung  der  öffentlichen  Dienstleistung 
gegenüber  Dritten  besonderen  Pflichten  un-
terliegt  oder  über  besondere Rechte verfügt, 
insbesondere  ein  Kontrahierungszwang oder 
ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, 
oder

2. eine oder mehrere der in Absatz 1 Nr. 13 a) 
genannten juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts allein oder zusammen, unmittel-
bar oder mittelbar

a) die  Mehrheit  des  gezeichneten  Kapitals 
des Unternehmens besitzen,

b) über  die  Mehrheit  der  mit  den  Anteilen 
des  Unternehmens  verbundenen  Stimm-
rechte verfügen, oder

c) mehr  als  die  Hälfte  der  Mitglieder  des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsor-
gans des Unternehmens bestellen können.

§ 3 

Anwendungsbereich

(1)  Dieses  Gesetz  gilt  für  informationspflichtige 
Stellen. 
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(2) Dieses Gesetz gilt nicht für

a) den Bundestag und die Landtage, soweit die-
se  nicht  Aufgaben  der  öffentlichen  Verwal-
tung wahrnehmen;

b) die  Gerichte,  soweit  sie nicht  Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen;

c) die Rundfunkanstalten und die Presse, soweit 
diese  journalistisch  oder  redaktionell  tätig 
werden.

(3) Dieses Gesetz gilt im Fall einer Gemeinde oder 
eines Gemeindeverbandes nur, wenn der Gemeinde 
oder dem Gemeindeverband die Aufgaben nach die-
sem Gesetz  durch  Landesrecht  übertragen  worden 
sind.

Zweiter Abschnitt

Informationszugang auf Antrag 

§ 4 

Informationsfreiheit

(1) 1Jeder hat Anspruch auf Zugang zu den Informa-
tionen,  über  die  eine  informationspflichtige  Stelle 
verfügt. 2 Für öffentliche Stellen der Länder gilt dies 
nur, soweit Zugang zu Verbraucherinformationen be-
gehrt wird.

(2) Einschränkungen des Zugangs zu Informationen 
dürfen nur aufgrund dieses Gesetzes erfolgen.

(3) 1Die Ablehnungsgründe nach diesem Gesetz sind 
eng auszulegen, wobei im Einzelfall das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe zu berücksichtigen ist. 
2In jedem Einzelfall wird das öffentliche Interesse an 
der Bekanntgabe gegen das Interesse an der Verwei-
gerung der Bekanntgabe abgewogen.

(4) Rechtsvorschriften, die einen weitergehenden Zu-
gang zu Informationen ermöglichen,  bleiben  unbe-
rührt.

§ 5 

Ausgestaltung des Informationszugangsan-
spruchs

(1)  1Nach Wahl  des Antragstellers  ist  Auskunft zu 
erteilen oder sind die Informationsträger zugänglich 
zu machen, die die begehrten Informationen enthal-

ten. 2Insbesondere ist Einsicht in Akten, auch in ab-
gelegte Akten, zu gewähren.  3Wird eine bestimmte 
Art des Informationszugangs beantragt, so darf die-
ser nur aus gewichtigen Gründen auf andere Art er-
öffnet werden. 4Als gewichtiger Grund gilt insbeson-
dere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. 5Der 
Anspruch  auf  Auskunftserteilung  und  Überlassung 
von Kopien in elektronischer Form besteht neben an-
deren Ansprüchen hinsichtlich der  Form des Infor-
mationszugangs. 

(2)  1Es  sind  ausreichende  zeitliche,  sachliche  und 
räumliche  Möglichkeiten  für  den  Informationszu-
gang zur Verfügung zu stellen. 2Die Anfertigung von 
Notizen  ist  gestattet.  3Können  die  Anforderungen 
von Satz 1 nicht erfüllt werden, sind Kopien zur Ver-
fügung zu stellen.

(3) 1Auf Antrag sind Kopien der Informationsträger, 
die  die  begehrten  Informationen  enthalten,  auch 
durch Versendung, zur Verfügung zu stellen.  2Ent-
sprechendes gilt für die elektronische Übermittlung 
von Dateien. 

(4) 1Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Ma-
schinen lesbar sind, sind  auf Verlangen des  Antrag-
stellers  maschinenlesbare  Informationsträger  ein-
schließlich der erforderlichen Leseanweisungen oder 
lesbare Ausdrucke zur Verfügung zu stellen. 2Absatz 
3 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.  3Soweit die 
Erschließbarkeit  von Informationsträgern mit allge-
mein zugänglichen Mitteln möglich ist, besteht An-
spruch auf eine entsprechende Umwandlung der In-
formationen.

(5)  1Die informationspflichtige Stelle  kann auf eine 
Veröffentlichung  insbesondere  im Internet  verwei-
sen, wenn sie dem Antragsteller  die Fundstelle an-
gibt und die nach § 8 dieses Gesetzes vom Antrag-
steller zu erstattenden Kosten hierdurch nicht über-
schritten werden.

§ 6 

Antragstellung

(1)  1Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag 
gewährt.  2Einer Begründung des Antrages bedarf es 
nicht.

(2) 1Der Antrag kann mündlich, schriftlich, zur Nie-
derschrift  und in elektronischer  Form gestellt  wer-
den.  2Die §§ 17, 18 und 19 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes über das Verfahren bei gleichförmigen 
Anträgen gelten entsprechend.
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(3)  1Im Antrag sind die begehrten Informationen zu 
umschreiben.  2Sofern  dem  Antragsteller  Angaben 
zur Umschreibung der begehrten Informationen feh-
len, hat ihn die angegangene Stelle zu beraten und zu 
unterstützen.

(4)  1Der Antrag soll bei der  zuständigen Stelle ge-
stellt  werden.  2Zuständige  Stelle  ist  die  Stelle,  die 
über die begehrten Informationen verfügt. 3Ist die an-
gegangene Stelle nicht die zuständige Stelle, so leitet 
sie den Antrag an die zuständige Stelle weiter und 
unterrichtet den Antragsteller über die Weiterleitung. 

(5)  1Handelt es sich um vorübergehend beigezogene 
Akten  oder  andere  Informationsträger  anderer  öf-
fentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen 
Verwaltungsunterlagen werden sollen,  so weist  die 
Stelle auf diese Tatsache hin und nennt die für die 
Entscheidung über den Informationszugang zuständi-
ge Stelle. 2Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.

(6)  Soweit  Informationsträger  sich  vorübergehend 
bei einer anderen Stelle befinden und dort nicht zu-
gänglich sind, schafft  die Stelle diese oder  Kopien 
derselben zum Zwecke des Zugangs heran.

§ 7 

Entscheidung über den Antrag 

(1) 1Die zuständige Stelle macht die begehrten Infor-
mationen  unverzüglich,  spätestens  aber  innerhalb 
von drei Wochen zugänglich. 2Vom Antragsteller an-
gegebene Zeitpunkte sind zu  berücksichtigen. 3Eine 
Prüfung auf Richtigkeit der überlassenen Informatio-
nen erfolgt nicht.  4Bekannte Tatsachen, die die Un-
richtigkeit  der  Informationen  begründen  oder  be-
gründen können, sind dem Antragsteller mitzuteilen.

(2)  1Die  Ablehnung  eines  Antrags  oder  die  Be-
schränkung des begehrten Zugangs zu Informationen 
ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist schrift-
lich  einschließlich  einer  Begründung  zu  erteilen. 
2Der  Antragsteller  kann  auf  die  Einhaltung  der 
Schriftform, insbesondere im Fall eines mündlich ge-
stellten  Antrages,  verzichten.  3Die  Ablehnung  ist 
konkret  zu begründen;  eine Ablehnung ausschließ-
lich unter Bezugnahme auf den Gesetzestext ist nicht 
zulässig.

(3)  1Soweit Umfang und Komplexität der begehrten 
Informationen dies rechtfertigen, kann die Frist des 
Absatzes  1  auf  sechs  Wochen  verlängert  werden. 
2Soweit  die  Komplexität  der  begehrten Informatio-
nen dies rechtfertigt, kann die Frist des Absatzes 2 
Satz  1  auf  sechs  Wochen verlängert  werden.  3Der 
Antragsteller ist über die Fristverlängerung und de-

ren Gründe schriftlich zu informieren. 4Absatz 2 Satz 
3 gilt entsprechend.

(4)  Eine weitere  Fristverlängerung bedarf  der  Ein-
willigung des Antragstellers.

§ 8

Kosten

(1) 1Kosten (Gebühren und Auslagen) können nur für 
die Überlassung und Übersendung von Kopien von 
Informationsträgern  in  Rechnung  gestellt  werden. 
2Hierbei dürfen die tatsächlichen Sachkosten für die 
Herstellung von Kopien und die tatsächlichen Kos-
ten der Versendung nicht überschritten werden. 3Ins-
besondere  werden  die  ersten  100  Fotokopien,  im 
Falle  elektronisch  gespeicherter  Informationen  der 
erste Datenträger, kostenfrei überlassen. 4Kosten des 
Personals  der  informationspflichtigen  Stelle  ein-
schließlich der Gemeinkosten werden nicht berück-
sichtigt.

(2)  Gemeinnützige  Vereinigungen  und  bedürftige 
Personen können von Kosten freigestellt werden. 

(3) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, für Amts-
handlungen von öffentlichen Stellen im Sinne des § 
2 Nr 13 a) die Höhe der Kosten durch Rechtsverord-
nung zu bestimmen.  2Private informationspflichtige 
Stellen können für die Übermittlung von Informatio-
nen  nach  diesem Gesetz  von  der  antragstellenden 
Person Kostenerstattung entsprechend den Grundsät-
zen nach den Absätzen 1 und 2 verlangen. 

§ 9

Schutz öffentlicher Belange und der Rechts-
durchsetzung

(1) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be-
steht nicht, soweit und solange das Bekanntwerden 
der Informationen die internationalen Beziehungen, 
die  Landesverteidigung  oder  die  innere  Sicherheit 
schädigen würde.

(2) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be-
steht nicht, soweit und solange

1. durch  die  Bekanntgabe  der  Informationen  der 
Verfahrensablauf  eines  anhängigen Gerichtsver-
fahrens oder Disziplinarverfahrens erheblich be-
einträchtigt würde oder
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2. die  Bekanntgabe  der  Informationen  den  Erfolg 
eines  strafrechtlichen  Ermittlungsverfahrens  ge-
fährden würde. 

(3) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die Be-
kanntgabe der Information zu einer Gefährdung der 
Umwelt oder ihrer Bestandteile führen würde. 

(4) Der Antrag kann nicht nach Absatz 1 abgelehnt 
werden insbesondere hinsichtlich 

1. der  Kommunikation  der  Bundesregierung  mit 
den  Organen  der  Europäischen  Union  in  Ver-
tragsverletzungsverfahren  nach  Artikel  258  des 
Vertrages  über  die  Arbeitsweise  der  Europäi-
schen Union gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land und der Stellungnahmen der Länder hierzu;

2. der Umwandlung militärischer Flächen sowie der 
zivilen Nutzung von Militärflughäfen,

3. Informationen über solche nicht auf den Einzel-
fall  bezogenen  Untersuchungen,  die  die  Wirk-
samkeit solcher gesetzlichen Maßnahmen betref-
fen,  die  sich auf  das  Recht  auf  informationelle 
Selbstbestimmung auswirken können. 

(5) Die Einstufung eines Dokuments als Verschluss-
sache im Sinne des § 4 des  Sicherheitsüberprüfungs-
gesetz vom 20. April 1994 (BGBl. I S. 867), zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Februar 2008 
(BGBl. I S. 215) steht dem Informationszugang nicht 
entgegen.

(6) § 4 Absatz 3 Satz 2 findet Anwendung.  

§ 10

Schutz des Entscheidungsbildungsprozesses

(1) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be-
steht nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die 
Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit 
und  solange  durch die  vorzeitige  Bekanntgabe  der 
Informationen  der  Erfolg  der  jeweiligen  Entschei-
dung vereitelt würde.

(2) Nicht der unmittelbaren Vorbereitung dienen ins-
besondere

1. Gutachten;

2. Stellungnahmen;

3. Auskünfte;

4. Ergebnisse der Beweiserhebung.

(3) Der Antrag kann abgelehnt werden für Vorent-
würfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vor-
gangs werden und alsbald vernichtet werden sollen.

(4) Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be-
steht nicht für Protokolle vertraulicher Beratungen.

(5)  Der Anspruch auf Zugang zu Kabinettsvorlagen 
besteht  nicht,  wenn  das  Regierungsgeheimnis  der 
Bundesregierung oder einer Landesregierung berührt 
ist. 

(6)  1Informationen, die nach Absatz 1 und Absatz 4 
vorenthalten worden sind, sind spätestens nach Ab-
schluss des jeweiligen Verfahrens zugänglich zu ma-
chen. 2Dies gilt hinsichtlich Absatz 4 nur für Ergeb-
nisprotokolle.

(7) § 4 Absatz 3 Satz 2 findet Anwendung.  

§ 11 

Schutz personenbezogener Daten 

(1) Der Antrag ist abzulehnen, soweit durch das Be-
kanntgeben  der  Informationen  personenbezogene 
Daten offenbart und dadurch Interessen der Betroffe-
nen erheblich beeinträchtigt  würden.  §  4  Absatz  3 
Satz 2 findet Anwendung.  

(2) Der Antrag kann nicht unter Hinweis auf Absatz 
1 abgelehnt werden, wenn er betrifft

1. Daten im Zusammenhang mit der Ausübung ei-
nes öffentlichen Amtes,

2. Daten, deren Kenntnis erforderlich ist für die Be-
stimmung, Unterscheidung, Zuordnung oder den 
Nachvollzug des  Handelns  informationspflichti-
ger Stellen,

3. Daten im Zusammenhang mit einer Tätigkeit als 
Gutachter, Sachverständige oder in vergleichba-
rer Weise in einem öffentlichen Verfahren,

soweit dies beschränkt ist  auf die Angabe des Na-
mens, Titels, akademischen Grades, der innerdienst-
lichen Funktionsbeschreibung, der  dienstlichen An-
schrift und Rufnummer.

(3) Der Antrag kann nicht unter Hinweis auf Absatz 
1 abgelehnt werden, wenn er  betriebliche oder  ge-
schäftliche Informationen betrifft. § 12 bleibt unbe-
rührt.
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§ 12 

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

(1) 1Der Anspruch auf Zugang zu Informationen be-
steht nicht, soweit und solange durch die Übermitt-
lung der Informationen ein Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis offenbart wird.  2Satz 1 gilt entsprechend, 
soweit  der  Schutz  geistigen  Eigentums  entgegen-
steht. 3§ 4 Absatz 3 Satz 2 findet Anwendung.

(2)  Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisse  im  Sinne 
dieses Gesetzes sind alle Tatsachen, Vorgänge und 
Umstände, die

1. technische  oder  kaufmännische  Aspekte  eines 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes betreffen,

2. nicht  offenkundig,  d.h.  nur  einem  begrenzten 
Personenkreis bekannt sind,

3. nach dem ausdrücklich oder  stillschweigend er-
klärten Willen des Unternehmers geheim gehal-
ten werden sollen und

4. den  Gegenstand  eines  berechtigten  wirtschaftli-
chen Interesses des Unternehmers bilden.

(3) 1Wer gegenüber öffentlichen Stellen Angaben zu 
Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnissen  über  seinen 
Gewerbebetrieb  macht,  hat  diese  zu kennzeichnen, 
getrennt  vorzulegen  und  darzulegen,  dass  ein  Be-
triebs- und  Geschäftsgeheimnis vorliegt. 2Sollen Un-
terlagen in einem Verfahren mit Beteiligung Dritter 
verwendet  werden,  haben  Betroffene  eine  zusam-
menfassende Darstellung der geheimhaltungsbedürf-
tigen Angaben vorzulegen, soweit dies ohne Preisga-
be des Geheimnisses möglich ist oder zu begründen, 
dass die Darstellung ohne Preisgabe geheimhaltungs-
bedürftiger Angaben nicht möglich ist.

(4)  Das öffentliche Interesse überwiegt,  soweit das 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis in Angaben über 
Einwirkungen auf die Umwelt oder ihre Bestandteile 
besteht,  die  von  Anlagen,  Vorhaben  oder  Stoffen 
ausgehen können.

(5)  1Insbesondere  stehen der  Offenbarung von Be-
triebs-  oder  Geschäftsgeheimnissen  schutzwürdige 
Belange nicht entgegen, wenn das Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis in Angaben über vom Betroffenen 
angewandte Produktionsverfahren,  die Art und Wir-
kungsweise der vom Betroffenen eingesetzte Schutz-
vorkehrungen  gegen  schädliche  Einwirkungen  auf 
die Umwelt oder ihre Bestandteile oder die Art und 
Zusammensetzung  von  Betroffenen  hergestellter 
oder eingesetzter Stoffe besteht und es nur durch die 
Offenbarung dieser Angaben möglich ist, 

1. die  Gefahren und Risiken für die  Umwelt oder 
ihre Bestandteile zu beurteilen, die von den ange-
wandten  Produktionsverfahren  oder  den  herge-
stellten oder verwendeten Stoffen im Normalbe-
trieb oder Störungsfall ausgehen oder

2. zu beurteilen, ob die durch den Betroffenen ein-
gesetzten Schutzvorkehrungen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen  dem  Stand  der  Technik 
entsprechen.

2Satz 1 gilt  entsprechend hinsichtlich der  Gefahren 
und Risiken für die menschliche Gesundheit  sowie 
der insoweit getroffenen Schutzvorkehrungen.

(6) 1Ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung 
besteht insbesondere nicht für 

1. Angaben über Emissionen in die Umwelt;

2. Ergebnisse amtlicher Messungen;

3. Angaben  über  die  Ausstattung amtlicher  Mess-
stellen;

4. Angaben über Empfänger und Höhe öffentlicher 
Fördermittel;

5. Angaben über  Bieter  und die Höhe der  Gebote 
bei  Ausschreibungen  durch  öffentliche  Stellen, 
soweit der Eröffnungstermin abgeschlossen ist;

6. Angaben  über  Auftragnehmer  und  vereinbarte 
Preise  bei  freihändig vergebenen Aufträgen  öf-
fentlicher Stellen;

7. Angaben über  erzielte  Erlöse  bei  dem Verkauf 
öffentlichen Eigentums. 

(7)  § 13 und § 27 bleiben unberührt. 

§ 13 

Bekanntgabe ohne Ausnahmevorbehalt

Der Freigabe der folgenden Informationen stehen die 
§§ 9 bis 12 nicht entgegen: 

1. Dienstanweisungen und Verwaltungsvorschriften 
für die Bearbeitung von Anträgen;

2. Statistiken und Umfrageergebnisse, es sei denn, 
es kann aus diesen auf Einzelangaben über ein-
zelne Personen geschlossen werden;

3. Berichte  über  abgeschlossene  Prüfungen  der 
Rechnungshöfe. 
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 § 14

Anhörung von Betroffenen

(1)  Soll Zugang zu personenbezogenen Informatio-
nen  oder  Betriebs-  und Geschäftsgeheimnissen ge-
währt werden, so sind die Betroffenen anzuhören, es 
sei denn, eine erhebliche Beeinträchtigung der Inter-
essen Betroffener ist ausgeschlossen.

(2) § 7 bleibt unberührt.

§ 15 

Einwilligung des Betroffenen

(1) In den Fällen der §§ 11 und 12 ersucht die zu-
ständige Stelle auf Verlangen des Antragstellers die 
oder den Betroffenen um Zustimmung zur Freigabe 
der begehrten Informationen.

(2)  1Informationen,  die  ein  privater  Dritter  der  öf-
fentlichen Stelle ohne rechtliche Verpflichtung über-
mittelt  hat,  dürfen  ohne  Einwilligung  des  Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. 2Satz 1 gilt unbe-
schadet  der  §§ 11,  12 nicht für Informationen, die 
der Dritte der Behörde als Unterlage für einen An-
trag oder eine Anzeige übermitteln musste. 3§ 4 Ab-
satz 3 Satz 2 findet Anwendung. 

(3) Besondere Kategorien von Daten im Sinne des § 
3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes dürfen nur 
offenbar werden, wenn der Betroffene ausdrücklich 
einwilligt.

§ 16

Beschränkter Informationszugang

(1) 1Soweit und solange Informationen aufgrund der 
§§ 9, 10, 11, und 12 nicht zugänglich gemacht wer-
den dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den üb-
rigen Informationen.  2Soweit und solange eine Aus-
sonderung nicht  möglich ist,  besteht  Anspruch  auf 
Auskunftserteilung.

(2) Werden in Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 In-
formationsträger zugänglich gemacht, so ist anzuge-
ben,  wo  und  in  welchem  Umfang  Informationen 
nicht zugänglich gemacht wurden und um welche Art 
von Informationen es sich handelt.

(3) Die Behörden treffen geeignete organisatorische 
Vorkehrungen,  damit  Informationen,  die  dem  An-
wendungsbereich der §§ 9, 10, 11, und 12 unterfal-

len,  möglichst  ohne  unverhältnismäßigen  Aufwand 
abgetrennt werden können.

Dritter Abschnitt 

Rechtsverfolgung und Überwachung 

§ 17

Anrufung des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit 

(1)  1Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Infor-
mationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht be-
achtet worden ist oder dass sie von einer informati-
onspflichtigen Stelle eine unzulängliche Antwort er-
halten hat, kann den Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit anrufen.  2Die 
Vorschriften  über  den  gerichtlichen  Rechtsschutz 
bleiben unberührt.

(2)  Die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
über die Aufgaben und die Befugnisse des Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit finden Anwendung.

§ 18

Rechtsschutz

(1)  Für  Streitigkeiten  nach  diesem Gesetz  ist  der 
Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(2)  1Gegen die Entscheidung durch eine Stelle  der 
öffentlichen Verwaltung im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 
13a)  ist ein Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 
bis  73  der  Verwaltungsgerichtsordnung auch  dann 
durchzuführen,  wenn  die  Entscheidung  von  einer 
obersten  Bundes-  oder  Landesbehörde  getroffen 
worden  ist.  2Der  Widerspruchsbescheid  ist  binnen 
drei Wochen zu erlassen. 

(3)  1Ist  die  antragstellende  Person der  Auffassung, 
dass eine  Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 12c) 
oder  13b)  den Antrag nicht  vollständig erfüllt  hat, 
kann sie die Entscheidung der  informationspflichti-
gen  Stelle  nach  Absatz  4  überprüfen  lassen.  2Die 
Überprüfung ist  nicht  Voraussetzung für  die  Erhe-
bung der  Klage nach Absatz 1.  3Eine Klage gegen 
die  zuständige  Stelle  nach  §  19  Abs  1  ist  ausge-
schlossen.

(4)  1Der  Anspruch auf  nochmalige  Prüfung ist  ge-
genüber der Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 12c) 
oder 13b) innerhalb von drei Wochen, nachdem die-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode 12 Drucksache 17/*****

se Stelle mitgeteilt hat, dass der Anspruch nicht oder 
nicht vollständig erfüllt werden kann, schriftlich gel-
tend  zu machen.  2Die  informationspflichtige  Stelle 
hat  der  antragstellenden Person das  Ergebnis  ihrer 
nochmaligen Prüfung innerhalb von drei Wochen zu 
übermitteln.

(5) Wird über den Antrag nicht innerhalb der Fristen 
des § 7 und über den Widerspruch nicht innerhalb 
der Frist des Absatz 2 Satz 2 entschieden, ist die Un-
tätigkeitsklage zulässig. 

(6) 1Auf Antrag hat das Gericht, auch schon vor Kla-
geerhebung, durch einstweilige Anordnung über die 
Verpflichtung zur Informationserteilung zu entschei-
den. 2Im Übrigen bleibt § 123 VwGO unberührt. 

(7)  Durch Landesgesetz kann für Streitigkeiten um 
Ansprüche gegen private informationspflichtige Stel-
len  auf  Grund  von  landesrechtlichen  Vorschriften 
über den Zugang zu Informationen der Verwaltungs-
rechtsweg vorgesehen werden.

(8) § 99 Abs 2 VwGO findet auf Streitigkeiten nach 
diesem Gesetz entsprechende Anwendung. 

§ 19

Überwachung 

(1) Die zuständigen Stellen der öffentlichen Verwal-
tung, die die Kontrolle im Sinne des § 2 Abs 2  aus-
üben,  überwachen  die  Einhaltung  dieses  Gesetzes 
durch Stellen im Sinne des § 2 Abs 1 Nr 12c) und 
Nr 13 b).

(2) Die informationspflichtigen Stellen nach § 2 Abs. 
1 Nr 12 c) 13 b) haben den nach Absatz 1 zuständi-
gen Stellen auf Verlangen alle Informationen heraus-
zugeben,  die  diese Stellen zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach Absatz 1 benötigen.

(3)  Die nach Absatz 1  zuständigen Stellen können 
gegenüber den informationspflichtigen Stellen nach 
§ 2 Abs 1 Nr 13 b) die zur Einhaltung und Durchfüh-
rung dieses Gesetzes erforderlichen Maßnahmen er-
greifen oder Anordnungen treffen.

Vierter Abschnitt

Umweltberichterstattung

§ 20

Verbreitung von Umweltinformationen 

(1) 1Die öffentlichen Stellen des Bundes unterrichten 
die  Öffentlichkeit  in  angemessenem Umfang aktiv 
und systematisch über die Umwelt.  2In diesem Rah-
men  verbreiten  sie  Umweltinformationen,  die  für 
ihre Aufgaben von Bedeutung sein können. 

(2)  1Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen 
gehören mindestens: 

1. der  Wortlaut  von  völkerrechtlichen  Verträgen, 
das von den Organen der Europäischen Gemein-
schaften  erlassene  Gemeinschaftsrecht  sowie 
Rechtsvorschriften  von  Bund,  Ländern  oder 
Kommunen über die Umwelt oder mit Bezug zur 
Umwelt;

2. politische Konzepte sowie Pläne und Programme 
mit Bezug zur Umwelt;

3.  Berichte  über  den  Stand  der  Umsetzung  von 
Rechtsvorschriften sowie Konzepten, Plänen und 
Programmen nach den Nummern 1 und 2, sofern 
solche Berichte von den jeweiligen informations-
pflichtigen Stellen in elektronischer Form ausge-
arbeitet worden sind oder bereitgehalten werden;

4. Daten oder  Zusammenfassungen von Daten aus 
der  Überwachung von Tätigkeiten,  die  sich auf 
die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich aus-
wirken;

5. Zulassungsentscheidungen,  die  erhebliche  Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben, und Umwelt-
vereinbarungen sowie

6.  zusammenfassende  Darstellung  und  Bewertung 
der Umweltauswirkungen nach den §§ 11 und 12 
des  Gesetzes  über  die  Umweltverträglichkeits-
prüfung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), und Risi-
kobewertungen im Hinblick auf Umweltbestand-
teile nach § 2 Nr 11 a). 

2Die  veröffentlichten  Umweltinformationen  werden 
in angemessenen Abständen aktualisiert.

(3)  1Die Verbreitung von Umweltinformationen soll 
in  für  die  Öffentlichkeit  verständlicher  Darstellung 
und leicht zugänglichen Formaten erfolgen.  2Hierzu 
sollen, soweit vorhanden, elektronische Kommunika-
tionsmittel verwendet werden.  3Satz 2 gilt nicht für 
Umweltinformationen,  die  vor  Inkrafttreten  dieses 
Gesetzes angefallen sind, es sei denn, sie liegen be-
reits in elektronischer Form vor.

(4) Die Anforderungen an die Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit nach den Absätzen 1 und 2 können auch 
dadurch erfüllt werden, dass Verknüpfungen zu In-
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ternet-Seiten eingerichtet werden, auf denen die zu 
verbreitenden Umweltinformationen zu finden sind.

(5) In Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung wer-
den die für die Einleitung des Verfahrens erforderli-
chen  Unterlagen,  insbesondere  die  Antragsunterla-
gen in Genehmigungsverfahren, so aufbereitet, dass 
sie mit marktgängigen Programmen elektronisch ge-
lesen  werden  können.  Spätestens  mit  Beginn  der 
Auslegung der Pläne werden die Unterlagen im In-
ternet zum Download bereit gestellt. Hierauf ist un-
ter  Angabe  der  Fundstelle  im Internet  in  der  Be-
kanntmachung des Verfahrens hinzuweisen. Werden 
die  Unterlagen  im Laufe  des  Verfahrens  geändert, 
werden auch die geänderten Unterlagen in gleicher 
Weise bereit gestellt.

(6) In Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, de-
ren Ergebnis sich auf die Umwelt auswirken kann, 
insbesondere Zulassungs- und Genehmigungsverfah-
ren  nach  dem Bundesimmissionsschutzgesetz,  dem 
Chemikaliengesetz,  dem  Pflanzenschutzgesetz  und 
dem  Gentechnikgesetz  und  den  hierzu  erlassenen 
Rechtsverordnungen  in  den  jeweils  geltenden  Fas-
sungen, gilt Absatz 5 entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Veröffentlichung im Internet auf die Mittei-
lung beschränkt werden kann, dass ein entsprechen-
des Verfahren eingeleitet werden soll. 

(7)  1Im  Falle  einer  unmittelbaren  Bedrohung  der 
Umwelt  haben  die  informationspflichtigen  Stellen 
sämtliche Informationen, über die sie verfügen und 
die  es  der  eventuell  betroffenen  Öffentlichkeit  er-
möglichen  könnten,  Maßnahmen  zur  Abwendung 
oder Begrenzung von Schäden infolge dieser Bedro-
hung zu ergreifen, unmittelbar und unverzüglich zu 
verbreiten; dies gilt unabhängig davon, ob diese Fol-
ge menschlicher Tätigkeit oder einer natürlichen Ur-
sache ist.  2Verfügen mehrere informationspflichtige 
Stellen über solche Informationen, sollen sie sich bei 
deren Verbreitung abstimmen.

(8) 1§ 23 Abs. 1 und 3 sowie die §§ 9 bis 13 finden 
entsprechende Anwendung.  2In  den Fällen des Ab-
sätze 5 und 6 ist auch eine Fassung der für die Ein-
leitung des Verfahrens erforderlichen Unterlagen in 
elektronischer Fassung bereitzuhalten, die ohne wei-
tere Prüfung auf Antrag der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt werden kann. 

(9) Die Wahrnehmung der Aufgaben des  § 20 kann 
auf  bestimmte Stellen  der  öffentlichen  Verwaltung 
oder private Stellen übertragen werden.

§ 21

Umweltberichterstattung 

(1)  1Die Bundesregierung veröffentlicht  regelmäßig 
im Abstand von nicht mehr als vier Jahren einen Be-
richt über den Zustand der Umwelt im Bundesgebiet. 
Hierbei berücksichtigt sie § 20 Absätze 1 und 3 so-
wie Abs. 8 Satz 1.  2Der Bericht enthält Informatio-
nen über  die  Umweltqualität  und vorhandene  Um-
weltbelastungen.  3Der erste Bericht nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes ist spätestens am  <Datum>  zu 
veröffentlichen.

Fünfter Abschnitt 

Unterstützung des Zugangs zu Informationen; 
Statistiken

§ 22

Allgemeines  

(1) 1Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für öf-
fentliche Stellen des Bundes. 2Für öffentliche Stellen 
der  Länder  sowie für  Unternehmen gelten sie  nur, 
soweit der Zugang zu Verbraucherinformationen ge-
regelt wird.

§ 23

Grundsätze der Unterstützung des Zugangs zu 
Informationen 

(1)  1Die  informationspflichtigen  Stellen  ergreifen 
Maßnahmen, um den Zugang zu den bei ihnen ver-
fügbaren  Informationen  zu  erleichtern.  2Zu diesem 
Zweck  wirken  sie  darauf  hin,  dass  Informationen, 
über die sie verfügen, zunehmend in elektronischen 
Datenbanken oder in sonstigen Formaten gespeichert 
werden, die über Mittel der elektronischen Kommu-
nikation abrufbar sind.

(2)  1Die  informationspflichtigen  Stellen  benennen 
Auskunftpersonen oder Informationsstellen.  2Sie er-
arbeiten und veröffentlichen geeignete allgemeinver-
ständliche Darstellungen, aus denen hervorgeht, über 
welche Informationen sie verfügen.

(3) Soweit möglich, gewährleisten die informations-
pflichtigen Stellen, dass alle Informationen, die von 
ihnen oder für sie zusammengestellt werden, auf dem 
gegenwärtigen Stand, exakt und vergleichbar sind.
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§ 24

Register

1Die öffentlichen Stellen erstellen Organisationsplä-
ne und Aktenpläne sowie ein Register der bei ihnen 
verfügbaren  Dokumente sowie allgemeinverständli-
che Erläuterungen dieser Pläne, Ordnungen und Re-
gister und machen diese öffentlich zugänglich. 2 2Der 
Zugang zum Register in elektronischer Form, insbe-
sondere durch das Internet, ist sicherzustellen.

§ 25

Statistiken

Die öffentlichen Stellen führen Statistiken, aus denen 
sich ergibt:

1. die Anzahl der eingereichten Anträge;

2. der jeweilige Gegenstand der abgelehnten Anträ-
ge;

3. die Anzahl der abgelehnten Anträge;

4. die Gründe für die Ablehnung von Anträgen nach 
Maßgabe  der  jeweils  angewandten  gesetzlichen 
Vorschrift.

Sechster Abschnitt 

Besondere Vorschriften für Verbraucherinfor-
mationen 

§ 26

Allgemeines

Die Vorschriften  dieses  Abschnittes  gelten nur  für 
Verbraucherinformationen.

§ 27

Privilegierte Informationen  

Der Freigabe der folgenden Informationen stehen die 
§§ 9 bis 12 nicht entgegen: 

1. Angaben über Gefahren für die Gesundheit oder 
Sicherheit, die von Verbrauchererzeugnissen aus-
gehen; 

2. Angaben über  Risiken für  die  Gesundheit  oder 
Sicherheit, die von Verbrauchererzeugnissen aus-
gehen; 

3. Angaben über ein in nicht unerheblichen Mengen 
in  den  Verkehr  gelangtes,  nicht  gesundheits-
schädliches, aber nicht zum Verzehr geeignetes, 
insbesondere ekelerregendes Lebensmittel; 

4. Angaben  über  Überwachungsmaßnahmen  oder 
andere behördliche Tätigkeiten oder Maßnahmen 
zum Schutz von Verbrauchern einschließlich der 
Auswertung dieser Tätigkeiten und Maßnahmen; 

5. Statistiken über festgestellte Verstöße gegen in § 
39 Abs. 1 Satz 1 des Lebensmittel- und Futter-
mittelgesetzbuches genannte Vorschriften, soweit 
die Verstöße sich auf Erzeugnisse beziehen;

6. Angaben über Verstöße gegen das Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch, gegen die auf Grund 
des  Lebensmittel-  und  Futtermittelgesetzbuches 
erlassenen Rechtsverordnungen und gegen unmit-
telbar geltende Rechtsakte der Europäischen Ge-
meinschaft  im Anwendungsbereich  des  Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie Maß-
nahmen und Entscheidungen, die im Zusammen-
hang  mit  solchen  Verstößen  getroffen  worden 
sind;

7. Angaben über straf- oder bußgeldbewehrte Ver-
stöße gegen sonstige verbraucherschützende Vor-
schriften. 

§ 28

Information der Öffentlichkeit 

(1)  1Die öffentlichen Stellen können die Öffentlich-
keit  unter  Nennung  des  Verbrauchererzeugnisses, 
der Dienstleistung und des Unternehmens über fest-
gestellte  Verstöße  gegen  verbraucherschützende 
Normen informieren.  2Sie  haben  die  Öffentlichkeit 
hierüber zu informieren, wenn hieran ein besonderes 
Interesse der Öffentlichkeit besteht.

(2) Ein besonderes öffentliches Interesse besteht ins-
besondere in den Fällen des § 27 Nr. 1, 2 und 3 und 
7. 

(3) 1Die öffentlichen Stellen können verlangen, dass 
die Ergebnisse von Überwachungen, die auch dem 
Verbraucherschutz dienen, von den Unternehmen öf-
fentlich,  insbesondere  durch  Aushang  im  Betrieb 
oder  Einbindung in  die  betriebliche  Internet-Seite, 
bekannt  gemacht  werden.  2Diese  Bekanntmachung 
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kann  mit  einer  standardisierten  Zusammenfassung 
versehen werden.  3Die Verwendung von Symbolen 
ist zulässig. 

Siebter Abschnitt

Berichterstattung über die Durchführung des Ge-
setzes 

§ 29 

Berichterstattung 

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die  Informationsfreiheit  erstattet  dem  Bundestag 
jährlich einen Bericht über die Durchführung dieses 
Gesetzes.

(2) Die Bundesregierung erstattet dem Bundestag je-
weils zwei Jahre nach Beginn der Legislaturperiode, 
spätestens  alle  vier  Jahre,  einen  Bericht  über  die 
Durchführung dieses Gesetzes.

§ 30 

Evaluierung 

(1)  1Jeweils zu dem in § 29 Abs 2 genannten Zeit-
punkt setzt der Bundestag eine Enquete-Kommission 
ein, die das Gesetz auf der Grundlage der Berichte 
nach § 29 evaluiert. 2Die Enquete-Kommission kann 
eigene Ermittlungen anstellen. 

(2) Die Kommission legt binnen eines halben Jahres 
einen Bericht vor, der insbesondere Vorschläge zur 
Stärkung  des  Grundsatzes  der  Informationsfreiheit 
enthält.

(3) Der Bundestag berät den Bericht nach Absatz 2 
unverzüglich nach Vorlage.

Achter Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

§ 31

Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich  oder 
fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach § 19 
Abs. 3 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit 
einer  Geldbuße  bis  zu zehntausend  Euro  geahndet 
werden.

§ 32

Verordnungsermächtigungen

(1)  Die  Bundesregierung  wird  ermächtigt,  durch 
Rechtsverordnung,  die  nicht  der  Zustimmung  des 
Bundesrates bedarf, die Aufgaben nach § 19, Absät-
ze 1 bis 3, abweichend von § 19 Absatz 1 auf andere 
Stellen der öffentlichen Verwaltung zu übertragen.

(2)  Die Bundesregierung erlässt  bis zum <Datum> 
eine  Rechtsverordnung  zur  näheren  Ausgestaltung 
der Anforderungen nach den §§ 23, 24 und 25.

§ 33

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am <Datum> in Kraft. 

Artikel 2

Aufhebung des Informationsfreiheitsgesetzes 

Das Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 
2005 (BGBl. I S. 2722) wird aufgehoben. 

Artikel 3

Aufhebung des Umweltinformationsgesetzes

Das  Umweltinformationsgesetz  vom 22.  Dezember 
2004 (BGBl. I S. 3704) wird aufgehoben. 

Artikel 4

Aufhebung des Verbraucherinformationsgesetzes 

Das Verbraucherinformationsgesetz vom 5. Novem-
ber 2007 (BGBl. I S. 2558) wird aufgehoben. 
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung
Informationen  werden  zu  einer  immer  wichtigeren 
Gestaltungsgrundlage der Gesellschaft.  Gerade der 
Umfang  von  Informationen,  die  bei  öffentlichen 
Stellen vorhanden sind, ist in erheblichem Maße im 
Wachsen begriffen.  Viele gesellschaftlich relevante 
Informationen  sind  überhaupt  nur  bei  staatlichen 
oder  halbstaatlichen  Stellen  vorhanden.  Die  Frage 
der  Zugänglichkeit  dieser  Informationen,  die  zu-
gleich auch eine Frage der Verfügbarkeit über diese 
Informationen ist, ist eine Frage von entscheidender 
Bedeutung für  den zukünftigen Charakter  der  bür-
gerschaftlichen Teilhabe insbesondere an staatlichen 
Planungs-  und  Entscheidungsprozessen.  Nicht  nur 
die  soziale  und  ökonomische  Stellung der  Bürger, 
sondern auch deren Möglichkeiten zur Partizipation 
an  der  politischen  Willensbildung sind  außer  vom 
Informationszugang auch davon abhängig, ob sie mit 
modernen  Informations-  und  Kommunikationstech-
niken vertraut sind und ob ihnen diese Techniken zur 
Verfügung stehen. Die Frage der Verfügbarkeit von 
Informationstechnologien und deren Nutzung betref-
fen Schlüsselfragen der modernen Gesellschaft. Die 
Form des Zugangs zu Plattformen und Inhalten wird 
entscheidend die Rolle Deutschlands im internatio-
nalen Staatenverbund mit prägen.

Was die öffentlichen Planungs- und Entscheidungs-
prozesse  angeht,  verlieren  gerade  wegen  des  Um-
fangs der zu bewältigenden Informationen und Ent-
scheidungen  die  traditionellen  Mechanismen  der 
Kontrolle  insbesondere  durch  Parlamente  und  Ge-
richte rapide und zunehmend an Bedeutung. 

Zugleich sind mit der elektronischen Datenverarbei-
tung und Entwicklung des Internet Instrumente ent-
standen, die es ermöglichen, der  Öffentlichkeit mit 
immer geringerem Aufwand Informationen zugäng-
lich  zu  machen.  Historisch  und  verfassungstheore-
tisch gesehen, sollen Informationsfreiheitsgesetze als 
Gegengewicht zu den gegebenen Herrschaftsformen, 
die aus praktischen Gründen nur repräsentativ sein 
sollen, die demokratische Kontrolle fördern bzw. ge-
währleisten.  Des  Weiteren  sollen  sie  das  Gemein-
wohl durch einen breiten öffentlichen Diskurs unter 
Nutzung der verfügbaren Informationen fördern. 

Viele  Staaten  haben,  ebenso  wie  die  Europäische 
Union,  gesetzliche  Regelungen getroffen,  nach  de-
nen  den Bürgern  unabhängig vom Nachweis  eines 
Interesses ein Anspruch auf Zugang zu bei öffentli-
chen Stellen vorhandenen Informationen eingeräumt 
wird. Auf internationaler Ebene haben die Vereinten 
Nationen  im Rahmen der  Rio-  Konvention umfas-

sende (Umwelt-) Informationsrechte für die Bürger 
gefordert  und diese Forderung mit der  Verabschie-
dung der Aarhus- Konvention im Juni 1998 konkreti-
siert. Die Europäische Union hat im Jahre 1990 die 
Richtlinie  über  den Zugang zu Informationen über 
die Umwelt erlassen, die 1994 – verspätet und feh-
lerhaft – von Deutschland durch das Bundesumwelt-
informationsgesetz  umgesetzt  wurde.  2001  hat  die 
Europäische Union zudem in Umsetzung des Arti-
kels 294 des Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen  Union  die  Verordnung zu Dokumenten 
des  Europäischen  Parlaments,  des  Rates  und  der 
Kommission erlassen, die dem Recht der Unionsbür-
ger  auf  Zugang  zu  Dokumenten  der  Europäischen 
Union größtmögliche Wirksamkeit verschaffen soll. 

Mit dem am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Ge-
setz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des 
Bundes  (Informationsfreiheitsgesetz  –  IFG)  hat 
Deutschland erstmals auf Bundesebene ein allgemei-
nes  Informationszugangsgesetz  verabschiedet,  das 
nicht, wie das Umweltinformationsgesetz, auf inter-
nationalen Verpflichtungen beruhte. Hierbei hat sich 
der  Gesetzgeber  nicht  den durch das Umweltinfor-
mationsgesetz gesetzten internationalen Standard der 
Informationsfreiheit  zu  Eigen  gemacht.  Entstanden 
ist  mit dem IFG vielmehr ein  bereits  während der 
Entstehungsphase  vielfach  kritisiertes,  von  weitrei-
chenden  Ausnahmetatbeständen  geprägtes  Gesetz. 
Die Erfahrungen mit diesem Gesetz zeigen, dass mit 
dem  IFG  zwar  ein  Paradigmenwechsel  eingeleitet 
wurde, wonach die Öffentlichkeit von Informationen 
der Regelfall, die Verweigerung des Zugangs der be-
gründungspflichtige  Ausnahmefall  ist.  Dieser  Para-
digmenwechsel kann jedoch nur als ein sehr zögerli-
cher und halbherziger erster Schritt angesehen wer-
den. Erneut markiert wurde diese politische Grund-
einstellung mit der Verabschiedung des Verbrauche-
rinformationsgesetzes (VIG) im Jahre 2007. 

Nachdem bis 2005 bereits  die  Bundesländer  Bran-
denburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen eigene Informationszugangsgesetze erlas-
sen  hatten,  wurden  nach  der  Verabschiedung  des 
Bundes-IFG  weitere  Landesgesetze  verabschiedet, 
die  weitgehend auf  den  Bundesregelungen  aufbau-
ten. Da gleichzeitig auch das Umweltinformationsge-
setz des Bundes von 2004 aufgrund der Förderalis-
musreform anders als das Vorgängergesetz von 1994 
nicht mehr für die Verwaltungen der Länder gilt und 
die Länder deshalb sämtlich eigene Umweltinforma-
tionszugangsgesetze  erlassen  mussten,  ist  in 
Deutschland seit 2005 eine außerordentlich unüber-
sichtliche Landschaft des Informationszugangsrechts 
entstanden. 

Gerade diese sektorielle Ausdifferenzierung, die dem 
Ansatz  umfassender  Informationszugangsgesetze 
entgegen  läuft,  bedingt,  dass   für  den  "normalen" 
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Rechtsanwender  eine  nicht  mehr  durchschaubare 
Konkurrenz von Regelungen besteht.  Diese Unüber-
sichtlichkeit  bewirkt  bereits   eine Schwächung der 
Informationszugangsrechte. 

Umgekehrt ist der Erlass eines integrierten Informa-
tionszugangsgesetzes  mit  gleichzeitig  klaren  und 
knappen Regelungen ein gesellschaftspolitisches Ziel 
ersten Ranges.  Die  Freiheitlichkeit  des  Staates  be-
misst sich maßgeblich an der  Freiheit des Zugangs 
zu Informationen. Nicht zufällig gehörte  es zu den 
ersten  Amtshandlungen  des  neuen  amerikanischen 
Präsidenten, in Abkehr von der Politik der Vorgän-
geradministration  eine  grundsätzliche  Kehrtwende 
beim Zugang zu Informationen zu verfügen. 

Die vollständige Vereinheitlichung des Informations-
zugangsrechtes in Bundes- und Landesgesetzgebung 
wäre ohne Änderung des Grundgesetzes nicht zu be-
werkstelligen.  Eine  solche  Änderung  wäre  erstre-
benswert, ebenso wie eine Erweiterung des Artikels 
5 des Grundgesetzes um eine verfassungsrechtliche 
Verankerung von Informationszugangsrechten. 

Der hier vorgelegte Gesetzentwurf baut jedoch auf 
der  bestehenden  verfassungsrechtlichen  Grundlage 
auf. Er ist freilich so abgefasst, dass mit wenigen re-
daktionellen Korrekturen ein einheitliches Informati-
onszugangsgesetz entstehen würde. 

Auch wenn mit diesem Gesetz keine Verfassungsän-
derung parallel  geführt  wird,  ist  doch anzumerken, 
dass mit der Einführung eines allgemeinen Informa-
tionszugangsrechts der Gesetzgeber das Grundrecht 
der Informationsfreiheit nach Artikel 5 des Grundge-
setzes "aktiviert". Die mit diesem Gesetz eingeführte 
Informationsfreiheit  erhält  einen  grundrechtsähnli-
chen Gehalt.  In  der  Folge  ist  sie  insbesondere  ein 
Recht des  Bürgers  gegenüber  dem Staat;  sie  greift 
aber  nicht  zwischen den verschiedenen Einrichtun-
gen des Staats, die sich im Übrigen auch nicht auf 
Grundrechte und deren Ausprägungen berufen kön-
nen, um  Informationsansprüche abzuwehren. 

Bei der Gewährung von Informationsfreiheitsrechten 
ist die Bundesrepublik das Schlusslicht der interna-
tionalen Entwicklung. Die Verabschiedung des IFG 
im Jahre 2005 hat diese Situation nicht wirklich ge-
ändert.  Die republikanische Verfassung fordert  Öf-
fentlichkeit schon dem Wortsinne nach ; das Amts-
geheimnis ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. So-
weit  das  Grundgesetz  informationsrechtliche  Nor-
men enthält,  wird  vielmehr Öffentlichkeit  und Zu-
gänglichkeit  von  Informationen  angeordnet.  Dem 
Gesetzentwurf liegt daher die Vorstellung zu Grun-
de,  dass  der  Zugang  zu  Informationen  um seiner 
selbst  zu  gewähren  ist:  Öffentlichkeit  ist  eine  der 
Grundlagen  unseres  Staatswesens.  Der  Gesetzent-
wurf ist darauf angelegt, die rasche und kostengüns-

tige  Durchsetzung  von  Informationsansprüchen  im 
Streitfalle zu ermöglichen. 

Der  vorliegende  Gesetzentwurf  regelt  ein  verfah-
rensunabhängiges Informationszugangsrecht bei den 
informationspflichtigen Stellen des Bundes und der 
Länder  (Informationsfreiheit),  wobei  aufgrund  der 
kompetenzrechtlichen  Situation  die  Länder  nur  im 
Bereich  der  Verbraucherinformationen  verpflichtet 
werden können. Der Anspruch auf Zugang zu Infor-
mationen wird ohne Bedingungen gewährt; ein recht-
liches  oder  berechtigtes  Interesse ist  nicht  nachzu-
weisen.  Es  wird  einem jeden  die  Möglichkeit  des 
Einblicks  in  die  Grundlagen  von  Verwaltungsent-
scheidungen gegeben und somit eine erhöhte Trans-
parenz,  Nachvollziehbarkeit  und  Akzeptanz  dieser 
Entscheidungen  und  der  zugrundeliegenden  politi-
schen Beschlüsse ermöglicht. Der Anspruch betrifft 
den citoyen, den Staatsbürger, in seinem Interesse an 
der  Entwicklung des  Gemeinwesens.  Ziel  der  Ein-
führung  eines  Informationszugangsrechtes  ist  es 
auch, die  Mitsprache der  Bürger  in Bezug auf das 
Handeln der staatlichen Organe dadurch zu optimie-
ren,  dass  ihnen  eine  verbesserte  Argumentations-
grundlage an die Hand gegeben wird. In diesem Sin-
ne dient das Informationszugangsrecht einer – wenn 
auch  mittelbaren  –  Kontrolle  staatlichen  Handelns 
und der Korruptionsprävention. Eine Einbindung der 
Bürger in politische Entscheidungsprozesse ist auch 
im Hinblick darauf geboten,  dass traditionelle Me-
chanismen  der  Entscheidungsfindung,  Legitimation 
und  Implementierungskontrolle,  wie  sie  durch  die 
Parlamente  und  Gerichte  gewährleistet  werden,  an 
grundlegende Grenzen stoßen. Deshalb ist eine Wei-
terentwicklung  herkömmlicher  Beteiligungsformen 
im Interessse einer lebendigen Demokratie unerläss-
lich. Sowohl das Ziel der Transparenz als auch das 
Ziel  des  bürgerschaftlichen  Mitwirkens  erfordern, 
dass die zur Verfügung gestellte Information mög-
lichst  originär,  aktuell,  direkt  und  unverfälscht  ist. 
Ein solcher Anspruch auf Zugang zu Informationen 
kann allerdings nicht unbegrenzt gelten, sondern ist 
einerseits  Gegenansprüchen  etwaiger  Betroffener, 
andererseits  gewissen  Beschränkungen  im öffentli-
chen Interesse ausgesetzt. 

Die Verwirklichung dieser Ziele wird durch die fol-
gende Regelungsstruktur angestrebt. Der Bestand der 
zugänglichen Informationen sowie der Kreis der in-
formationsverpflichteten  Stellen  wird,  soweit  dies 
die  kompetenziellen  Schranken  des  Grundgesetzes 
zulassen,  weit  gefasst.  Informationsansprüche  wer-
den  nicht  nur  gegenüber  Stellen  der  Verwaltung, 
sondern auch gegen bestimmte private Stellen (Un-
ternehmen)  eingeräumt.  Hierbei  werden  um einen 
umfangreichen Kern an allgemeinen Regelungen ei-
nige  besondere  Regelungen  für  Umweltinformatio-
nen  und  Verbraucherinformationen  gruppiert.  Dem 
Gesetz wird eine Zielklausel auf den Weg gegeben, 
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wonach ein möglichst  weitgehender Zugang zu In-
formationen anzustreben und eine diesem dienende 
gute Verwaltungspraxis zu entwickeln ist.  Die not-
wendigen Ausnahmeregeln werden nicht nur eng ge-
fasst. Ihr enges Verständnis wird auch ausdrücklich 
gesetzlich  angeordnet,  so  dass  sie  im  Zweifel  zu 
Gunsten  der  Informationsfreiheit  auszulegen  sind. 
Ausnahmen  dürfen  zudem  nicht  geltend  gemacht 
werden, wenn ein öffentliches Interesse an der Be-
kanntgabe von Informationen besteht und dieses die 
entgegenstehenden,  durch  die  Ausnahmeregeln  be-
schriebenen, Geheimhaltungsinteressen überwiegt. In 
keinem Fall kann der Zugang zu Informationen da-
durch verhindert werden, dass der Inhaber der Infor-
mationen schlicht seine Zustimmung zur Bekanntga-
be verweigert.  Abgesichert wird all dies durch ein 
System von Rückausnahmen, die helfen, die Ausnah-
mebestimmungen angemessen auszulegen, sowie Re-
gelungen zur Privilegierung bestimmter Tatbestände, 
wonach bestimmte Gruppen von Informationen ohne 
Bezug auf  die  Ausnahmeregeln immer freizugeben 
sind.  Das  hier  vorgelegte  Gesetz  konstituiert  au-
drücklich  ein  Minimum  des  Informationszugangs. 
Spezialregelungen haben nur insoweit Vorrang,  als 
sie weitergehende Rechte auf den Zugang zu Infor-
mationen einräumen. 

Um ein Informationszugangsrecht effektiv zu gestal-
ten,  sind auch bestimmte Verfahrensregelungen er-
forderlich. Dies gilt namentlich für die Fristen, inner-
halb derer Informationen übermittelt werden müssen, 
sowie  die  Kosten,  die  dem informationssuchenden 
Bürger auferlegt werden können. Hier werden klare 
und  bürgerfreundliche  Regelungen  getroffen.  Des-
gleichen wird im Interesse einer möglichst geringen 
Belastung  der  Verwaltung  vorgesehen,  dass  be-
stimmte Metainformationen,  insbesondere  Register, 
zugänglich sein bzw. bereitgestellt  werden müssen. 
Schließlich sind dem Bürger effektive Mittel an die 
Hand zu geben, zugangsverweigernde Entscheidun-
gen der  informationsverpflichteten Stellen überprü-
fen zu lassen. Fast alle Rechtsordnungen, in denen 
umfassende  Informationszugangsrechte  vorgesehen 
sind, sehen neben der  gerichtlichen Überprüfung – 
oft in einem spezifischen beschleunigten Verfahren – 
eine Überprüfung durch einen Informationsfreiheits-
beauftragten  vor.  Dem wird  hier  gefolgt.  Darüber 
hinaus  erfolgt  eine  behutsame Anpassung prozess-
rechtlicher Regelungen.

Informationsfreiheitsgesetz,  Umweltinformationsge-
setz  und  Verbraucherinformationsgesetz  werden  in 
einem einheitlichen Gesetz zusammengefasst. Nicht 
einbezogen  wird  das  Informationsweiterverwen-
dungsgesetz, da dieses nicht den Zugang zu Informa-
tionen  regelt,  sondern  voraussetzt.  Ebenfalls  nicht 
einbezogen  wird  das  Geodatenzugangsgesetz,  das 
gleichfalls nicht primär auf den Zugang zu vorhande-
nen Informationen abzielt, sondern darauf, für Geo-

daten  ein  spezifisches  Informationssystem  weitge-
hend erst zu schaffen. 

II. Geltendes Recht
Das Recht des Zugangs zu Informationen ist zersplit-
tert  und  in  Teilen,  gemessen  am  internationalen 
Maßstab,  restriktiv  ausgestaltet.  Die  prozessuale 
Durchsetzung der  Zugangsrechte  ist  schwierig  und 
finanziell aufwendig. 

III. Zuständigkeit der Gesetzgebung
Das  Informationszugangsrecht  ist  zwar  ein  eigen-
ständiger  materiell-rechtlicher Anspruch, aber  nicht 
an  ein  bestimmtes  materielles  Recht  gebunden.  Es 
dient  auch  nicht  der  unmittelbaren  Regelung  be-
stimmter  Gesetzgebungsmaterien.  Gleichwohl  soll 
das  Informationszugangsrecht  nicht  ohne  Einfluss 
auf das staatliche Handeln bleiben. Es soll auch, so-
weit  ein  öffentlicher  Diskurs  dies  vermag,  die  be-
hördliche Willensbildung und Entscheidungsfindung 
beeinflusst  werden.  Der  Anspruch  ist  deshalb  als 
Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens einzuord-
nen. Zu beachten ist nämlich, dass ein Informations-
zugangsgesetz zwar im Kern einen materiellen An-
spruch einräumt, aber ohne umfassende verfahrens-
rechtliche Regelungen (Ausnahmen, Zugangsverfah-
ren im engeren Sinne) nicht durchführbar wäre. Die 
Kompetenz des Gesetzgebers folgt deshalb der Kom-
petenz der Regelung für das Verwaltungsverfahren.. 
Der  Bund hat  insoweit  ohne  weiteres  die  Kompe-
tenz, das Verwaltungsverfahren für die Tätigkeit sei-
ner  Behörden  zu regeln.  Der  Gesetzentwurf  regelt 
deshalb im allgemeinen Teil sowie im Recht des Zu-
gangs  zu Umweltinformationen  nur  den  Informati-
onszugang bei den öffentlichen Stellen des Bundes. 
So wird auch das Erfordernis einer Zustimmung der 
Länder zum Gesetzgebungsverfahren vermieden. Für 
den  Bereich  der  Verbraucherinformationen  besteht 
jedoch eine weitergehende, wenn auch durch Artikel 
84 Abs. 1 Satz 7 beschränkte, Kompetenz des Bun-
des. Insgesamt enthält der Gesetzentwurf einen Kern 
an Regelungen, die den allgemeinen Informationszu-
gang betreffen. Um diesen gruppiert  werden einige 
spezielle Regelungen für Umweltinformationen und 
Verbraucherinformationen. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften - 

Zu § 1 - Gesetzeszweck

Die Vorschrift – die Vorlagen des Umweltinformati-
onsgesetzes und der VO 1049/2001 aufgreift - regelt 
die Zielsetzungen des Gesetzes. Informationsfreiheit 
wird als Recht sui generis. um ihrer selbst Willen, 
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konstituiert. Deshalb konzentriert sich die Vorschrift 
auf drei Bereiche: Schaffung eines rechtlichen Rah-
mens,  Sicherung eines  möglichst  umfassenden An-
spruchs  bei  möglichst  einfacher  Ausübung  des 
Rechts und Förderung einer guten Verwaltungspra-
xis im Hinblick auf den Zugang zu Informationen. 
Der  Zugang  zu  Informationen  -  jedenfalls,  soweit 
diese Informationen originär, zeitnah und umfassend 
zugänglich  sind  –  dient  auch  einem  (mittelbaren) 
Kontrollinteresse. Die Vorschrift hat zugleich ausle-
gungsleitende Funktion. Soweit Ermessens- und Be-
urteilungsspielräume  im  Gesetz  aufscheinen,  sind 
diese im Sinne eines möglichst umfassenden Infor-
mationszugangs auszulegen. 

Zu § 2 – Begriffsbestimmungen

Die Vorschrift enthält die grundlegenden Begriffsbe-
stimmungen des Gesetzes. Diese bereiten den Boden 
dafür  vor,  einen  möglichst  weiten  Anwendungsbe-
reich sicherzustellen. Zunächst wird der Begriff der 
Informationen so weit wie möglich gefasst. Hierbei 
wird hingenommen, dass die drei Begriffe (Inhalte, 
Mitteilungen, Aufzeichnungen) sich in ihren Bedeu-
tungen  teilweise  überschneiden.  Auch  der  Begriff 
des  Informationsträgers  ist  weit  und  so  gefasst, 
dass auch zukünftige technische Neuerungen mit um-
fasst sein werden. Der Begriff des Dokumentes folgt 
einer Begriffsbildung der Verordnung des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates über den Zugang 
der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments,  des  Rates  und  der  Kommission 
(1049/2001).Während beispielsweise in einer einzel-
nen Akte jedes Blatt Papier einen Informationsträger 
darstellt, zielt der Begriff des Dokuments typischer-
weise auf die in einer solchen Akte unter dem Ge-
sichtspunkt eines bestimmten Sachverhaltes zusam-
mengehörigen  Informationsträger  (typischerweise 
etwa ein Brief oder ein Gutachten). Das Gesetz ver-
wendet den Begriff beim Aufbau von Informations-
registern,  um dort  insbesondere  eine  Ordnung von 
Informationen  nach  Sachverhalten  vorzustrukturie-
ren. Die Begriffe des Verbrauchers und des Unter-
nehmers werden kohärent mit dem BGB verstanden. 
Da besondere Regelungen für Verbraucherinforma-
tionen erfolgen sollen, wird der Begriff des "Unter-
nehmens" in Spezialisierung des Begriffes des Un-
ternehmers eingeführt. Als  Verbrauchererzeugnis-
se werden Lebensmittel und Verbraucherprodukte 
verstanden, wobei Lebensmittel in Anlehnung an die 
Definition des Lebensmittelrechts (vgl. Artikel 2 der 
VO (EG) 178/2002), aber weiter gefasst als dort, de-
finiert werden, während für Verbraucherprodukte auf 
die Begriffsbildung des Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetzes  zurückgegriffen wird.  Insgesamt wird 
von einem weiteren Begriff der Verbraucherinforma-
tionen ausgegangen  als  nach  dem derzeitigen VIG 
des Bundes, das sich auf Informationen im Zusam-

menhang  mit  dem Lebensmittel-  und  Futtermittel-
recht  begnügt.  Die  Belieferung  von  Verbrauchern 
mit Energie erfordert keine weiteren Begriffsbildun-
gen, da Energieunternehmen als Unternehmen anzu-
sehen  sind,  die  öffentliche  Aufgaben  wahrnehmen 
(vgl Nr 13b)). Der Begriff der  Dienstleistung  wird 
weitgehend offen gelassen. Er ist in einem umfassen-
den  Sinne  zu verstehen,  wobei  freilich  klargestellt 
wird,  dass  Finanzdienstleistungen  mit  erfasst  sind. 
Nach diesen Vorarbeiten kann der Begriff der  Ver-
braucherinformationen  kompakt  unter  Bezugnah-
me auf  die  vorangehenden Begriffsbildungen  defi-
niert  werden.  Die  aus  kompetenzrechtlichen  Grün-
den  erforderliche  Differenzierung  im  Gesetz  nach 
Verbraucherinformationen und sonstigen Informatio-
nen macht eine vom UIG abweichende Begriffsbil-
dung  der  informationspflichtigen  Stellen unter 
Nutzung der Hilfsdefinition der öffentlichen Stellen 
erforderlich. Hierbei ist der Begriff der öffentlichen 
Stellen umfassend zu verstehen und umfasst insbe-
sondere  beratende  Gremien. Auf die Frage,  ob die 
öffentliche Stelle Verwaltungsakte erlässt oder erlas-
sen kann oder  beispielsweise ein  staatliches  Labor 
ist,  das  nur  fachgutachterliche  Stellungnahmen ab-
gibt, kommt es nicht an. Die Begriffe der verfügba-
ren  und der  bereitgehaltenen Informationen  wie-
derum folgen dem UIG, ebenso wie der Kontrollbe-
griff. Anders als das UIG wird hier jedoch eine De-
finition der Begriffe der öffentlichen Aufgabe bzw. 
Dienstleistung formuliert. 

Zu § 3 – Anwendungsbereich

Zu Absatz 1
Dadurch, dass sich der Anwendungsbereich des Ge-
setzes  auf  alle  informationspflichtigen  Stellen  er-
streckt, wird ermöglicht, dass die wichtigen verfah-
rensrechtlichen Regelungen des zweiten Abschnittes 
allgemein  gelten.  Deshalb  werden  hier  die  Stellen 
der Länder, auch soweit es nicht um Verbraucherin-
formationen  geht,  nicht  vom  Anwendungsbereich 
des Gesetzes ausgenommen. 

Zu Absatz 2
Herausgenommen aus dem Anwendungsbereich wer-
den  im  Wesentlichen  die  gesetzgebende  und  die 
rechtsprechende Gewalt (lit a), b)), da hier insoweit 
eigene Regeln des öffentlichen Informationszugangs 
gelten.  Die Rundfunkanstalten bedürfen einer  eige-
nen Ausnahmeklausel (lit c)), da sie öffentlich-recht-
lich verfasst,  aber  zugleich Grundrechtsträger  sind. 
Auch die Presse erfüllt nach den Landespressegeset-
zen eine öffentliche Aufgabe. Soweit sie grundrecht-
lich geschützt sind, sind sie aber nicht vom Anwen-
dungsbereich des Gesetzes erfasst (2 lit d). Die Vor-
schriften des § 3 Abs 2 lit c) und d) haben aber letzt-
lich nur einen geringen Anwendungsbereich.  Denn 
die Tätigkeit der Rundfunkanstalten und der Presse 
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ist  weitestgehend  landesrechtlich  geregelt,  so  dass 
Ansprüche nur im Bereich der Verbraucherinforma-
tionen entstehen (siehe § 4). 

Zu Absatz 3
Die Herausnahme der Gemeinden und Gemeindever-
bände ist aufgrund des Artikels 84 Abs 1 Satz 7 GG 
erforderlich. 

Zweiter Abschnitt
Informationszugang auf Antrag 

Zu § 4 -  Informationsfreiheit

Die Vorschrift ist die zentrale Norm des Gesetzes. 
Sie konstituiert den grundlegenden Anspruch auf Zu-
gang zu Informationen. Im Informationsfreiheitsrecht 
mindestens ebenso wichtig wie die  Reichweite  des 
Grundanspruchs ist die Reichweite der Ausnahmere-
geln. Deshalb werden grundsätzliche Regeln für die 
Ausnahmen  vom  Informationszugangsanspruch  an 
dieser Stelle mit aufgenommen. Die Vorschrift ver-
mittelt die maßgeblichen Konturen der Informations-
freiheit . 

Zu Absatz 1
Absatz 1 hält fest, dass grundsätzlich Anspruch auf 
Zugang zu allen Informationen besteht, über die in-
formationspflichtige Stellen verfügen. 

Zu Absatz 2
Absatz 2 stellt  klar,  dass Einschränkungen des Zu-
gangs zu Informationen nur aufgrund dieses Geset-
zes erfolgen dürfen. Die Vorschrift ist in Zusammen-
hang mit der Konkurrenzklausel des Absatzes 4 zu 
sehen, da dort gesagt wird, dass nur solche Rechts-
vorschriften neben dem vorliegenden Gesetz Anwen-
dung finden  dürfen,  die  einen  weitergehenden  Zu-
gang zu Informationen ermöglichen. 

Zu Absatz 3
Absatz 3 legt  in Satz 1 als gesetzliche Grundregel 
fest,  dass  die  Ablehnungsgründe  eng  auszulegen 
sind. Dies hat insbesondere zur Folge, dass die Ab-
lehnungsgründe im Zweifel so auszulegen sind, dass 
der Informationsfreiheit in größtmöglichem Umfan-
ge zum Zuge verholfen wird. Als weiterer Grundsatz 
wird in Satz 2 "vor die Klammer gezogen", dass bei 
der Anwendung der Ausnahmeklauseln das öffentli-
che Interesse an der Bekanntgabe immer gegen das 
jeweilige  Partikularinteresse  an  der  Geheimhaltung 
abzuwägen ist. Insoweit ist – stillschweigend – schon 
an dieser Stelle klargestellt, dass der Zugang zu In-
formationen  niemals  aufgrund  fehlender  Zustim-
mung des  Informationsinhabers  verweigert  werden 
kann und auch formale Gründe, wie insbesondere die 
Einstufung als Verschlusssache, die Geheimhaltung 

nicht rechtfertigen können. 

Zu Absatz 4
Die Vorschrift regelt das Verhältnis zu anderen Re-
gelungen über den Zugang zu Informationen. Zusam-
men mit Absatz 2 stellt sie klar, dass das vorliegende 
Gesetz  einen  Mindeststandard  an  Informationsfrei-
heit konstituiert. 

Zu § 5
Ausgestaltung  des  Informationszugangsan-
spruchs

Die Vorschrift löst – zusammen mit den nachfolgen-
den Regelungen der §§ 6 bis 8 – den selbst gesetzten 
gesetzgeberischen Auftrag aus § 1 ein, die grundle-
genden  Voraussetzungen  festzulegen,  unter  denen 
Informationen  zugänglich  gemacht  werden  sollen. 
Die Vorschrift betrifft maßgeblich das fundamentale 
Hilfsrecht des Antragstellers, über die Form des In-
formationszuganges selber zu bestimmen.

Zu Absatz 1
Absatz  1 betrifft  die  Wahl  zwischen direktem Zu-
gänglichmachen – insbesondere durch Akteneinsicht 
– der Informationsträger und der Auskunftserteilung. 
Nicht immer ist der Anspruch auf Auskunftserteilung 
das mindere Recht; er schließt das Recht des Antrag-
stellers auf Erläuterungen durch die zuständige Stelle 
ein. Es wird deshalb in Satz 5 geregelt, dass der An-
spruch auf Auskunft auch neben anderen Arten des 
Informationszugangs  besteht.  Entsprechendes  wird 
für die Überlassung von elektronischen Kopien gere-
gelt. Hier ist der Hintergrund, dass einerseits tradi-
tionelle Formen des Informationszugangs, insbeson-
dere  die  Auslegung von Plänen in Genehmigungs-
verfahren  mit  Öffentlichkeitsbeteiligung,  nur  die 
"Papierfassungen"  betreffen  und  klarzustellen  ist, 
dass mit dem Hinweis auf diese Art der Zugänglich-
keit   der  Anspruch auf  Überlassung elektronischer 
Kopien nicht ausgeschlossen werden kann und ande-
rerseits die Überlassung elektronischer Kopien in al-
ler Regel mit nur geringem Arbeitsaufwand verbun-
den ist. Die Vorschrift steht in Verbindung mit § 20 
Absätzen 5 und 6. 

Zu Absatz 2
Absatz 2 konstituiert das Hilfsrecht auf ausreichende 
zeitliche,  sachliche  und  räumliche  Möglichkeiten 
(Satz 1) mit dem weiteren Hilfsrecht, ggf. Kopien zu 
erhalten (Satz 2).

Zu Absatz 3
Absatz 3 stellt klar, dass das Recht auf Kopienüber-
lassung  unabhängig  von  den  Voraussetzungen  des 
Absatzes 2 Satz 3 besteht und konstituiert im Übri-
gen den Anspruch auf Versendung von Kopien. Satz 
2 stellt  klar,  dass auch ein Anspruch auf Übersen-
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dung beispielweise in der Form von Dateien per E-
Mail mit erfasst ist. 

Zu Absatz 4
Absatz 4 betrifft den Informationszugang in elektro-
nischer Form. Satz 1 macht zunächst in Klarstellung 
von Absatz 3 deutlich, dass der Anspruch auf Kopi-
enüberlassung nicht  nur die Papierform von Doku-
menten  betrifft,  sondern  auch  deren  elektronische 
Form  (einschließlich  des  Rechts  auf  Übermittlung 
von Dateien, Satz 2). Satz 3 konstituiert alsdann das 
weitere  Hilfsrecht  auf  Erschließung des  Informati-
onsträgers.  Bei  der  Vielzahl  vorhandener  Betriebs-
systeme,  Programme  und  Dateiformate  wäre  die 
Überlassung  beispielsweise  einer  CD-ROM  ohne 
derartige Informationen unter Umständen wenig hilf-
reich.  Die  Alternative  betreffend  "lesbare  Ausdru-
cke" betrifft  vor allem die Fälle, wo Informationen 
nur elektronisch gespeichert sind, aber die Ausfüh-
rung "elektronischer Leseanweisungen", etwa wegen 
Nichtzugänglichkeit  der  erforderlichen  Programme 
für die Allgemeinheit, nicht möglich ist. Nach Satz 3 
besteht  allerdings  Anspruch  auf  eine  Umwandlung 
der Informationen dergestalt, dass die Lesbarkeit der 
Informationsträger mit Hilfe allgemein zugänglicher 
Mittel  möglich ist.  Diese  Mittel  sind  insbesondere 
die ggf. erforderlichen Rechnerprogramme. Im Sinne 
dieser Vorschrift wären diese als allgemein zugäng-
lich anzusehen, wenn diese zu erschwinglichen Prei-
sen marktgängig sind und keine Festlegung etwa auf 
ein bestimmtes Betriebssystem beinhalten. Der An-
spruch auf den lesbaren Ausdruck kann gleichwohl 
nicht entfallen. Denn es ist zunächst immer der Fall 
zu bedenken, dass eine Person nicht über die techni-
schen Voraussetzungen verfügt, sich nur elektronisch 
zugängliche  Informationsträger  zugänglich  zu  ma-
chen. Im hiernach noch verbleibenden „Restfall“, wo 
der  –  informatorisch  möglicherweise  unsinnige  – 
Fall des Ausdrucks einer Datenbank im Raume steht, 
ist alsdann auf Absatz 2 Satz 1 zurückzugreifen, je-
denfalls dann, wenn die Erschließung der Informati-
on auf diese Weise (d. h. durch Ausdruck) nicht er-
folgen kann. Dann wäre der Informationszugang da-
durch zu realisieren, dass dem Antragsteller der In-
formationszugang bei der zuständigen Stelle ermög-
licht wird.

Zu Absatz 5 
Die  Regelung dient  dem  Interessenausgleich  hin-
sichtlich  des  Aufwandes  des  Informationszugangs. 
Der Anspruch ist hinsichtlich der Form des Zugan-
ges insoweit reduziert, als der Hinweis auf eine Ver-
öffentlichung – auch im Internet – zur Erfüllung des 
Informationsanspruches genügt. Die uneingeschränk-
te  Verweisungsmöglichkeit  auf  eine  Fundstelle  im 
Internet  wird  auch  unter  dem Gesichtspunkt  zuge-
standen, dass öffentliche Zugangsmöglichkeiten für 
das Internet, z. B. in Bibliotheken oder Internetcafés, 
inzwischen  flächendeckend  verfügbar  sein  dürften. 

Die Vorschrift dient auch der Ermunterung an die in-
formationspflichtigen Stellen, möglichst viele Infor-
mationen im Internet  bereitzuhalten.  Es wird aller-
dings davon abgesehen, den Hinweis auf eine „allge-
mein zugängliche Quelle“ genügen zu lassen. Bei ei-
ner Veröffentlichung, anders als bei einer allgemein 
zugänglichen Quelle, ist davon auszugehen, dass die-
se  entweder  dupliziert  oder  ortsnah  verfügbar  ge-
macht werden kann. Im Übrigen wird sicherheitshal-
ber festgelegt, dass der Verweis auf eine Veröffentli-
chung nicht zu unangemessenen Kosten für den An-
tragsteller führen darf.

Zu § 6
Antragstellung

Die Vorschrift regelt die grundsätzlichen Förmlich-
keiten der Antragstellung und die Zuständigkeiten.

Zu Absatz 1
Absatz  1  wiederholt  auf  der  verfahrensrechtlichen 
Ebene die Voraussetzungslosigkeit  des  Anspruches 
auf Zugang zu Informationen. Nach Satz 1 setzt der 
Anspruch  auf  Zugang  zu  Informationen  nur  einen 
Antrag voraus.  Zur Klarstellung wird in Satz 2 er-
klärt, dass dem Antrag eine Begründung nicht beige-
fügt zu werden braucht.

Zu Absatz 2
Satz 1 regelt, dass der Antrag in jedweder Form ge-
stellt  werden kann,  um möglichst  breiten Bevölke-
rungskreisen  den  Zugang  zu  Informationen  mög-
lichst  einfach  zu gestalten.  Satz  2 regelt,  dass  bei 
vielen gleichförmigen Anträgen auf die allgemeinen 
verwaltungsrechtlichen Regeln zurückgegriffen wer-
den kann.

Zu Absatz 3 
Die Vorschrift trifft in Satz 1 eine Regelung zur Be-
stimmtheit des Antrages. Es wird auf eine Formulie-
rung, wonach der Antrag hinreichend bestimmt sein 
muss, verzichtet, da dies unerwünschte Möglichkei-
ten  eröffnet,  einen  Antrag  wegen  mangelnder  Be-
stimmtheit  abzulehnen.  Gleichwohl  ist  der  Antrag-
steller  selbstverständlich gehalten,  sich  hinsichtlich 
der  begehrten  Informationen  zu  erklären.  Satz  2 
macht  klar,  dass  an  dieser„Einstiegsstelle“  in  das 
Verfahren dem Antragsteller ein Anspruch auf Bera-
tung und Unterstützung zusteht. Durch den Hinweis 
auf die "Unterstützung" über die "Beratung" hinaus 
soll verdeutlicht werden, dass die angegangene Stelle 
nicht nur auf Anfrage neutral beraten, sondern aktiv 
im Sinne eines möglichst effizienten Informationszu-
ganges tätig werden soll. Im Übrigen soll insgesamt 
vermieden  werden,  dass  die  zuständige  Stelle  den 
Antrag  vorschnell  mit  Verweis  auf  seine  Unbe-
stimmtheit ablehnt. Nicht übernommen wird aus dem 
UIG die Klausel, dass die Fristen für Antworten nach 
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Erläuterung des Antrags neu zu laufen beginnen. 

Zu Absatz 4 
Satz 1 bestimmt zunächst ("soll"),  dass der  Antrag 
nicht wegen Unzuständigkeit der angegangenen Stel-
le abgelehnt werden darf. In Satz 2 wird die zustän-
dige Stelle als – grundsätzlich – die Stelle bestimmt, 
die über die begehrten Informationen verfügt. Satz 3 
bestimmt  die Vorgehensweise, wenn die angegange-
ne Stelle nicht  die zuständige Stelle ist.  In  diesem 
Fall hat die angegangene Stelle die zuständige Stelle 
zu ermitteln und dem Antragsteller zu benennen; sie 
leitet den Antrag nach dorthin weiter. Wegen des ho-
hen  Stellenwerts  der  Informationsfreiheit  ist  dies 
auch privaten Stellen zumutbar. 

Zu Absatz 5 und 6 
Die Vorschrift regelt klarstellend und beispielhaft für 
den  Fall  "beigezogener  Akten"  die  Zuständigkeit. 
Die Vorschrift stellt klar, dass auch durch eine Bei-
ziehung der  Informationszugang nicht  ausgeschlos-
sen werden darf.  Dies wird durch Absatz 6 weiter 
festgeschrieben.  Eine  Stelle,  bei  der  Informationen 
an sich vorhanden sind,  die  diese  aber  vorüberge-
hend abgegeben hat, ist nach wie vor dafür verant-
wortlich,  dass  hierdurch  der  Informationszugang 
nicht unterbunden wird.

Zu § 7
Entscheidung über den Antrag

Die Vorschrift regelt die verfahrensrechtlich äußerst 
bedeutsame Fristenregelung für den Informationszu-
gang. Diese folgt regelungstechnisch den Vorgaben 
des  Umweltinformationsrechts,  wobei  freilich  die 
Fristen verkürzt werden. Die Vorschriften vermitteln 
den Anspruch auf Einhaltung der Fristen als eigen-
ständiges (Hilfs-)Recht des Antragstellers.

Zu Absatz 1 
Satz 1 enthält die Fristsetzung für den Zugang zu In-
formationen. Der Informationszugang ist unverzüg-
lich (ohne schuldhaftes Zögern), spätestens aber bin-
nen  drei  Wochen  zu  gewähren.  Die  vollständige 
Ausnutzung der  Frist  ist  die  Ausnahme. Drei  Wo-
chen  stellen  hierbei  im  internationalen  Vergleich 
einen mittleren Maßstab dar. Die Vorgabe orientiert 
sich an der EG-Verordnung über den Zugang der Öf-
fentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parla-
ments, des Rates und der Kommission (Verordnung 
1049/2001),  verzichtet  allerdings  auf  den  in 
Deutschland praktisch wegen föderaler Besonderhei-
ten schwer handhabbaren Begriff von Arbeitstagen. 
Satz  2  stellt  klar,  dass  die  informationspflichtige 
Stelle Angaben des Antragstellers zum gewünschten 
Zeitpunkt der Antwort berücksichtigen muss. Satz 3 
und Satz 4  legen fest, dass mit der Gewährung des 
Informationszugangs  nicht  zugleich  die  Richtigkeit 

der Information verbürgt wird. Allerdings ist auf be-
kannte  Probleme  hinzuweisen.  Die  Vorschrift  ist 
auch in Zusammenhang mit § 23 Absatz 3 zu lesen. 

Zu Absatz 2 
Die Regelung stellt klar, dass auch ein Anspruch dar-
auf besteht, dass Ablehnung oder die Entscheidung 
über die Beschränkung des Zugangs binnen der Drei-
wochenfrist  erfolgen  müssen.  Gleichzeitig  sind die 
Begründungserfordernisse  deutlich  festgeschrieben. 
Allerdings gilt schon im Allgemeinen der Grundsatz, 
dass eine Bezugnahme allein auf den jeweiligen Ge-
setzestext nicht ausreicht, um eine Antragsablehnung 
zu tragen.

Zu Absatz 3 
Die  Vorschrift  regelt,  unter  welchen  Bedingungen 
die Grundfrist von drei  Wochen verlängert  werden 
kann, und zwar auf sechs Wochen. Die Vorausset-
zungen sind unterschiedlich, je nachdem, ob es um 
Ablehnung oder Beschränkung bzw. Gewährung des 
Zugangs geht.

Zu Absatz 4 
Die Vorschrift stellt klar, dass eine weitere Fristver-
längerung zwar möglich  ist,  aber  der  Einwilligung 
(vorherigen Zustimmung) des Antragstellers bedarf.

Zu § 8 - Kosten

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift enthält die Regelungen zur Kostener-
stattung. Das Gesetz verfolgt nicht den Ansatz, einen 
kostenfreien  Informationszugang  zu  ermöglichen. 
Die zu erstattenden Kosten werden aber auf die tat-
sächlichen  Kosten  für  überlassene  Informationsträ-
ger beschränkt ("Auslagen" - Satz 1 und 2). Kleine 
Mengen hiervon sind kostenfrei abzugeben (Satz 3). 
Satz 4 stellt nachdrücklich klar, dass der Arbeitsauf-
wand (Kosten des Personals der öffentlichen Stelle) 
nicht berücksichtigt werden darf, d.h. nicht erstattet 
werden muss. Tatsächliche Kosten sind hierbei die, 
wie sie typischerweise bei Fotokopien in Höhe von 
etwa 5 Cent pro Seite anfallen. Nicht zulässig wären 
hiernach Forderungen von 50 Cent oder mehr, wie 
sie heute üblicherweise in Gebührenordnungen fest-
geschrieben sind. Mit dem Hinweis auf die Unzuläs-
sigkeit  der  Einbeziehung von "Gemeinkosten"  soll 
Umgehungsversuchen vorgebeugt werden. 

Zu Absatz 2
Absatz 1 stellt  einen Kompromiss dar,  denn in ge-
wissen  Fällen  –  umfangreiche  Unterlagen,  farbige 
Pläne und dergleichen – können auch die tatsächli-
chen  Kosten  einen  erheblichen  Umfang  erreichen. 
Für bestimmte herausgehobene Fälle ordnet deshalb 
Absatz 2 Kostenbefreiung an. Dies soll nach Satz 1 
gelten für gemeinnützige Vereinigungen; gemeint ist 
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der steuerrechtliche Begriff. Ebenso sind bedürftige 
Personen von Kosten freizustellen. Dies sind Perso-
nen ohne oder mit geringem Einkommen, typischer-
weise also Bezieher von ALG II oder Minijobber. 

Zu Absatz 3
Satz 1 ermächtigt die Bundesregierung, die Einzel-
heiten der Kostenerhebung durch Rechtsverordnung 
zu regeln. Satz 2 konstituiert für die materielle Kos-
tenlast im Falle der Auskunftsverpflichtung von Pri-
vaten, dass die Kosten ebenfalls den durch die Ab-
sätze 1, 2 gesetzten Rahmen nicht überschreiten dür-
fen. 

Zu den §§ 9 bis 16

Der  Anspruch  auf  Zugang  zu  Informationen  kann 
nicht ausnahmslos gewährt werden. Auch die Infor-
mationsfreiheit ist kein absolutes öffentliches Inter-
esse. Geschützt werden bestimmte materielle öffent-
liche Interessen und der Entscheidungsbildungspro-
zess als solcher sowie private Interessen wie perso-
nenbezogene Daten und Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse. Für alle Vorschriften gilt nicht nur, dass 
die Tatbestände eng auszulegen sind, sondern auch, 
dass sie nur nach Anwendung der Abwägungsregel 
des § 4 Absatz 3 Satz 2 angewendet werden dürfen. 
Von  dem Regelungsinstrument  der  Rückausnahme 
wird  sowohl  gezielt  als  auch  umfassend  Gebrauch 
gemacht.  Aus regelungstechnischen Gründen findet 
sich  ein  Teil  der  Rückausnahmen  allerdings  im 
sechsten Abschnitt des Gesetzes. 

Zu  §  9  -  Schutz  öffentlicher  Belange  und  der 
Rechtsdurchsetzung

Die Vorschrift  enthält  eine erste Gruppe von Aus-
nahmen  zum  Schutz  öffentlicher  Interessen.  Zum 
Schutz  öffentlicher  Belange  einschließlich  der 
Rechtsdurchsetzung grenzt sie den umfassenden In-
formationszugangsanspruch  wieder  ein.  Die  Vor-
schriften sind als zwingende Vorschriften und nicht 
als  Ermessensvorschriften  gestaltet:  Bei  Vorliegen 
der  tatbestandlichen  Voraussetzungen  besteht  der 
Anspruch nicht.  Alle Vorschriften haben als Rege-
lungsziel,  dass  der  Zugang  zu  Informationen  nur 
dann verweigert werden soll, wenn („soweit und so-
lange“)  durch  die  Freigabe  der  Informationen  die 
Gefahr eines Schadens entstünde. Der Schädigungs-
grad, der die Freigabe der Informationen rechtferti-
gen kann, ist je nach den betroffenen Schutzgütern 
unterschiedlich festgelegt. Die Vorschriften sind eng 
auszulegen („soweit“); insbesondere ist festgehalten, 
dass der Schutz bestimmter Güter  nur für eine be-
stimmte Zeit aufrechtzuerhalten ist („solange“). Die 
entsprechenden Gefährdungen haben konkret zu be-
stehen. Ein einfaches „Berühren“ öffentlicher Inter-

essen reicht nicht aus, um den Zugang zu Informatio-
nen  zu  verweigern.  Um dies  deutlich  zu  machen, 
werden einige beispielhafte Rückausnahmen formu-
liert.  Eine  weite  Fassung der  Schädigungsklauseln 
(„Gefährdung  des  öffentlichen  Wohls“)  wird  aus-
drücklich  vermieden.  Soweit  die  Vorschriften  auf 
Tatbeständen  prognostischen  Charakters  aufbauen 
(Erwartung einer Schädigung), sind die üblichen An-
forderungen  an  Prognoseentscheidungen  einzuhal-
ten. 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift  betrifft den Schutz bestimmter hoch-
rangiger öffentlicher Interessen, nämlich verschiede-
ne  Aspekte  des  Staatswohls.  Die  Benutzung  des 
Wortes  „schädigen“  bedeutet,  dass  nach  den  Um-
ständen  des  Einzelfalles  klar  sein  muss,  dass  eine 
Freigabe der begehrten Information mit an Sicherheit 
grenzender  Wahrscheinlichkeit  zu  einem  Schaden 
führen würde. Dies führt  bewusst zu einer engeren 
Abgrenzung der Ausnahme als nach dem derzeitigen 
IFG  des  Bundes.  Die  inernationalen  Beziehungen 
müssen in einer Weise berührt sein, dass die Bezie-
hungen auf der Relevanzebene von Völkerrechtssub-
jekten betroffen sind. Die Belange der Landesvertei-
digung schließen insbesondere zivile Interessen der 
Bundeswehr, wie die Veräußerung von Liegenschaf-
ten,  nicht  ein.  Die  innere  Sicherheit  betrifft  nicht 
jede Gefährdung von Einrichtungen in der Bundesre-
publik, sondern nur solche von gesamtstaatlicher Be-
deutung. 

Zu Absatz 2
Nr. 1  betrifft den Ablauf von Gerichts- oder Diszi-
plinarverfahren. Eine „erhebliche Beeinträchtigung“ 
des  Schutzgutes  des  „Verfahrensablaufs“  läge  bei-
spielsweise dann vor,  wenn einem Betroffenen die 
Rechtsverfolgung in  einem Gerichtsverfahren nicht 
unerheblich erschwert würde. Eine unerhebliche Be-
einträchtigung, etwa eine geringe zeitliche Verzöge-
rung,  kommt  nicht  in  Betracht.  Nr.  2  schließlich 
stellt auf eine konkrete Gefährdung eines strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahrens ab. Schutzgut ist hier der 
Erfolg des Verfahrens, nicht das Verfahren als sol-
ches.

Zu Absatz 3
Die Kontraproduktivitätsklausel  ist  dem Umweltin-
formationsrecht entlehnt.  Sie betrifft  Fälle wie bei-
spielsweise die Information über den Brutplatz einer 
gefährdeten störungsempfindlichen Vogelart. 

Zu Absatz 4 
Die  Vorschrift enthält  drei  beispielhafte  Rückaus-
nahmen  betreffend  den  Zugang  zu  Informationen, 
die die Schutzgüter des  Absatzes 1 berühren.  Nr. 1 
betrifft die Kommunikation zwischen der Bundesre-
gierung und den Organen der Europäischen Union. 
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Beispielhaft  werden  die  Vertragsverletzungsverfah-
ren nach Artikel 258 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union angesprochen. Diese 
Vertragsverletzungsverfahren  betreffen die  mangel-
hafte  Anwendung  oder  Umsetzung  von  Gemein-
schaftsrecht  durch  die  Bundesrepublik.  Die  prakti-
sche Situation hinsichtlich dieser Dokumente ist der-
zeit so, dass die Organe der Europäischen Union – 
insbesondere  die  Kommission  –  den  Zugang  (mit 
dem Hinweis auf den Schutz internationaler Bezie-
hungen)  hierzu  mit  dem  Hinweis  verweigern,  die 
Bundesregierung  sei  nicht  einverstanden,  während 
die Bundesregierung regelmäßig erklärt, die Organe 
der  Union  seien  nicht  einverstanden.  Das  Gesetz 
schreibt  vor,  dass  für  diese  herausgehobenen  und 
klar  abzugrenzenden Fälle der  Ausnahmegrund des 
Schutzes internationaler Beziehungen nicht greift. Es 
ist schlechterdings nicht ersichtlich, welcher Schaden 
dadurch entstehen soll, wenn der Bürger erfährt, mit 
welchen Argumenten etwa die Kommission gesetz-
geberisches  Fehlverhalten  der  Bundesrepublik  an-
greift und mit welchen Argumenten diese sich wie-
derum zu verteidigen sucht. Zugleich wird festgehal-
ten, dass in diesem besonderen Fall die zugehörige 
Kommunikation mit den Bundesländern dem öffent-
lichen Zugriff unterliegt. Auch hier ist nicht ersicht-
lich, wie durch die Informationsfreigabe ein Schaden 
entstehen  sollte.  Nr.  2  schließlich  betrifft  einen 
Teilausschnitt  des  Schutzgutes 
„Landesverteidigung“.  Das  Gesetz  trifft  hier  die 
Wertung, dass zumindest im Falle der Umwandlung 
(Konversion) militärischer Flächen im Allgemeinen 
sowie der zivilen Nutzung von Flughäfen im Beson-
deren das  öffentliche Interesse  am Informationszu-
gang ein etwaiges Geheimhaltungsinteresse öffentli-
cher  Informationsinhaber  überwiegt.  Nr.  3  betrifft 
abstrakte  Informationen,  beispielsweise  Untersu-
chungen zur Wirksamkeit von Vorschriften wie Än-
derungen  der  Strafprozessordnung  zur  Terrorbe-
kämpfung. 

Zu Absatz 5
Die Vorschrift stellt  klar,  dass die formelle Einstu-
fung  eines  Dokuments  als  Verschlusssache  dessen 
Geheimhaltung  nicht  rechtfertigen  kann.  Dies  ent-
spricht der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts zu dem entsprechenden Ausnahmegrund des 
derzeitigen IFG. Dies kann als Regelbeispiel gelten. 
Nach dem Gesetz können nur materielle Ausnahme-
gründe die Informationsfreiheit einschränken.

Zu Absatz 6
Die Vorschrift sichert ab, dass auch im Rahmen der 
Ausnahmeregelungen  zum Schutz  öffentlicher  Be-
lange eine Interessensabwägung erfolgt. 

Zu § 10
Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungs-
prozesses

Die Vorschrift soll einen Kernbereich exekutiver Tä-
tigkeit schützen. Die Norm steht im Mittelpunkt des 
Spannungsverhältnisses der Reichweite eines „Amts-
geheimnisses“  und  der  Öffentlichkeit  von  Verwal-
tungstätigkeit.  Der  Gesetzentwurf  folgt  strukturell 
der entsprechenden Regelung des Schleswig-Holstei-
nischen Informationsfreiheitsgesetzes. Die Vorschrift 
ist in wesentlichen Zügen den Vorschriften über die 
Akteneinsicht  von  Beteiligten  im  Verwaltungsver-
fahren nachgebildet. Grundsatz ist, dass Geheimhal-
tung nicht  um ihrer  selbst  willen gestattet  ist,  son-
dern nur dann zulässig sein kann, wenn anders ein 
Schaden  entstünde.  Ein  Schaden  kann  nach  den 
Grundvorstellungen  dieses  Gesetzes  nicht  dadurch 
entstehen, dass die sachlichen Kriterien für eine Ent-
scheidung öffentlich und frühzeitig bekannt werden, 
da die Förderung des öffentlichen Diskurses in Din-
gen, die die Öffentlichkeit betreffen, zu den Zielen 
dieses Gesetzes gehört.

Zu Absatz 1 
Der behördliche Entscheidungsbildungsprozess wird 
nach  diesen  Vorschriften  zunächst  einmal  dadurch 
geschützt, dass der öffentliche Zugriff auf (unmittel-
bar)  entscheidungsvorbereitende  Arbeiten  be-
schränkt wird. Die Vorschrift bindet den Mangel des 
Anspruchs  zusätzlich  materiell  an  die  (absehbare) 
Vereitelung des Erfolgs  der  angestrebten Entschei-
dung und formell an den Charakter von Dokumenten 
(„Entwürfe“). Ein pauschaler Schutz des „laufenden 
verwaltungsbehördlichen  Verfahrens“,  wie  etwa  in 
der  Ursprungsfassung  des  Bundesumweltinformati-
onsgesetzes, ist nicht gemeint. Nur bestimmte Typen 
von  Dokumenten  sind  dem Zugriff  entzogen,  dies 
auch nicht immer und jedenfalls nicht auf Dauer.

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift  gibt eine Reihe von Regelbeispielen 
an, die nicht die Arbeiten zur unmittelbaren Vorbe-
reitung betreffen.  Nr. 1  betrifft zunächst Gutachten, 
etwa ein Rechtsgutachten, welches das Rechtsamt für 
eine Naturschutzbehörde erstellt, aber auch verwal-
tungsexterne Gutachten. Es besteht kein Anlass, den 
Zugang zu (verwaltungsexternen) Gutachten deshalb 
zu behindern, weil diese etwa noch „bewertet“ wer-
den müssten.  Nr. 2 stellt insbesondere auf Stellung-
nahmen wie etwa solche der Träger öffentlicher Be-
lange in Planungsverfahren ab. Hierher gehören auch 
verwaltungsseitig  erstellte  Vorlagen  für  politische 
Gremien. In den Akten festgehaltene Auskünfte sind 
von Nr. 3, Ergebnisse der Beweiserhebung von Nr. 
4 erfasst. Gemeinsam ist diesen Unterlagen, dass sie 
nur  entscheidungserhebliche  Tatsachen,  Vorgänge 
und  dgl.  betreffen,  aber  beispielsweise  nicht  Ent-
scheidungsvorschläge und insofern weder Entwürfe 



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode 25 Drucksache 17/*****

von Entscheidungen noch Arbeiten zu deren unmit-
telbarer Vorbereitung darstellen.

Zu Absatz 3 
Die Vorschrift  hält fest, dass solche Unterlagen, die 
alsbald vernichtet  werden, nicht  dem Zugangsrecht 
unterliegen.

Zu Absatz 4 
Die Vorschrift ergänzt die Ausschlusstatbestände des 
Absatzes 1 dahingehend, dass ein gewisser Kernbe-
reich  behördlicher  Entscheidungsfindungstätigkeit 
(auf Dauer, vgl.  Absatz 4), nämlich der eigentliche 
Beratungsvorgang,  dem  Zugriff  der  Öffentlichkeit 
entzogen wird. Die Vorschrift lehnt sich an eine ent-
sprechende Klausel des Umweltinformationsgesetzes 
(„Vertraulichkeit  der  Beratungen  von  Behörden“) 
sowie  die  hierzu  ergangene  Rechtsprechung  an. 
Schutzgegenstand sind danach nicht die Beratungs-
gegenstände und nicht die Ergebnisse der Beratung, 
sondern nur die Beratung als solche. Darüber hinaus 
sind nur „vertrauliche“ Beratungen geschützt. Nicht 
jede Beratung ist demnach vertraulich. Die Vertrau-
lichkeit ergibt sich aus dem Vergleich mit den sonsti-
gen (öffentlichen) Schutzgütern dieses Gesetzes, die 
eine  Geheimhaltung  erlauben  (vgl.  §  9);  sie  kann 
sich auch aus Absatz 1 ergeben. Dient eine Beratung 
der  unmittelbaren Vorbereitung der  Entscheidungs-
findung, kann deren Protokoll geheim gehalten wer-
den.

Zu Absatz 5 
Die Vorschrift stellt klar, dass auch das Regierungs-
geheimnis  der  Bundesregierung und der  Landesre-
gierungen nicht mehr unbeschränkt gewahrt bleiben 
soll.  Ein  sachlicher  Grund,  warum  beispielsweise 
Kabinettsvorlagen generell nicht zugänglich sein sol-
len, ist nicht ersichtlich. Eine solche Vorgabe wäre 
im Übrigen mit der – für den deutschen Gesetzgeber 
nicht  disponiblen  -  Umweltinformationsrichtlinie 
nicht vereinbar. 

Zu Absatz 6 
Satz 1 schließlich hält (grundsätzlich) als Ende der 
Geheimhaltungsfrist  das  Ende  des  Verfahrens  fest. 
Dies entspricht dem Sinn der Vorschriften dieses Pa-
ragraphen, die auf den Schutz der Entscheidungsfin-
dung  abstellen.  Ein  verschärfter  Schutz  gilt  nach 
Satz 2 allerdings für die Protokolle vertraulicher Be-
ratungen, die dauerhaft dem öffentlichen Zugriff ent-
zogen werden. Nicht aufgehoben werden im Übrigen 
diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes,  soweit  sie 
andere  (materielle)  Schutzgüter,  etwa  den  Schutz 
personenbezogener Daten, betreffen.

Zu Absatz 7
Die Vorschrift stellt klar, dass auch die Ausnahme-
vorschriften zum Schutz des behördlichen Entschei-
dungsbildungsprozesses  einer  Abwägung nach  §  4 

Abs 3 unterliegen. 

Zu § 11 - Schutz personenbezogener Informatio-
nen

Die Vorschrift formuliert den Schutz personenbezo-
gener Informationen. 

Zu Absatz 1 
Die Vorschrift folgt den Vorgaben des Umweltinfor-
mationsrechts und erteilt einem rein formalen Daten-
schutz  eine  Absage.   Auch im Falle  des  Schutzes 
personenbezogener Daten ist auf den Einzelfall und 
den Schutz konkreter  spezifischer  Interessen abzu-
stellen. 

Zu Absatz 2 
Die Vorschrift  ist regelungstechnisch eine Rückaus-
nahme und betrifft die Freigabe genau bezeichneter 
Informationen  von  Amtsträgern.  Zur  „dienstlichen 
Anschrift“ gehört hierbei gegebenenfalls auch die E-
Mail-Adresse.

Zu Absatz 3 
Auch  diese  Vorschrift  ist  regelungstechnisch  eine 
Rückausnahme. Sie betrifft das Problem, dass in be-
stimmten Fällen, beispielsweise bei einer Einmann-
GmbH rein betriebliche Informationen formal zwar 
personenbezogene Daten darstellen, der Sache nach 
aber auch dem Schutzbereich von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen zuzurechnen sind. Satz 1 besagt 
dann,  dass Informationen mit diesen Eigenschaften 
nicht unter Hinweis auf den Schutz personenbezoge-
ner Daten geheim gehalten werden können. Klarge-
stellt wird freilich, dass der Schutz von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen unberührt bleibt (Satz 2). 

Zu § 12
Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Die  Vorschrift  schützt  Betriebs-  und  Geschäftsge-
heimnisse sowie das Urheberrecht und den gewerbli-
chen Rechtsschutz. Auch diese Vorschrift greift um-
fänglich  auf  die  Technik  von  Rückausnahmen zu-
rück.  Der  Schutz  in Satz  1  und 2 ist  verfassungs-
rechtlich (Artikel 12, 14 Grundgesetz) geboten. Ein 
absoluter Schutz ist jedoch nicht verlangt. Insbeson-
dere steht dem Gesetzgeber das Recht auf gesetzli-
che Inhaltsbestimmungen des Eigentums zu; auf die-
ser  Grundlage  kann  Zugang  zu  betriebs-  und  ge-
schäftsbezogenen  Informationen  aber  z.B.  auch  zu 
Patenten, Werken oder Marken etc gewährt werden. 
Eine solche Inhaltsbestimmung ist auch angemessen,
denn die Gewährung von Informationszugangsrech-
ten aktiviert das Grundrecht auf Informationsfreiheit 
nach Artikel 5 des Grundgesetzes.
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Zu Absatz 1
Die Vorschrift stellt die Grundregelung in Satz 1 für 
Betriebs-  und  Geschäftsgeheimnisse und  in  Satz  2 
für Rechte des geistigen Eigentums (zum Begriff des 
geistigen Eigentums: BVerfGE 31,  229  (238/239); 
78, 101 (102); 79, 1 (25) dar. Satz 3 stellt klar, dass 
auch  diese  Ausnahmeregelungen  eng  zu  verstehen 
sind und das öffentliche Interesse an der Bekanntga-
be im Einzelfall gegen das private Interesse  an Ge-
heimhaltung abgewogen werden muss.

Zu Absatz 2
Der Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnis-
ses ist richterrechtlich entwickelt worden und nicht 
umstritten.  Insofern  bedürfte  eine  Begriffsbestim-
mung keiner Aufnahme in das Gesetz. Sie wird hier 
im Interesse der informationssuchenden Gesetzesan-
wender  gleichwohl  aufgenommen.  Zu  betonen  ist, 
dass aus der Definition unmittelbar folgt, dass nicht 
jedes betriebs- oder geschäftsbezogene Datum auch 
gleich ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis ist. Der 
Information muss vielmehr zwingend ein berechtig-
tes und mithin nicht ganz unerhebliches wirtschaftli-
ches Interesse zugeordnet werden können.  

Zu Absatz 3
Es handelt sich um eine verfahrensmäßige Regelung, 
die  im  Anwendungsbereich  des  Informationszu-
gangsrechts  der  öffentlichen Stelle  die  Beurteilung 
der  Frage  erleichtern  soll,  ob  Betriebs-  und  Ge-
schäftsgeheimnisse vorliegen. Denn soll bei der Ab-
lehnung eines Antrages auf Zugang zu Informationen 
auf den Tatbestand "Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nis" Bezug genommen werden, hat die zugangsver-
weigernde Stelle die Tatbestandsmerkmale entspre-
chend Absatz 2 zu belegen. Die Vorschrift stellt klar, 
dass es originäre Aufgabe des Informationsinhabers 
ist, die Geheimhaltungsdürftigkeit der jeweiligen In-
formation zu begründen. 

Zu Absatz 4
Diese  Rückausnahme  beruht  auf  dem  Gedanken, 
dass derjenige, der die öffentliche Ressource "Um-
welt" nutzt, sich nicht durch Geheimhaltung schüt-
zen darf. 

Zu Absatz 5
Nach dieser  Vorschrift  dürfen unter gewissen Um-
ständen auch Angaben über vom Betroffenen ange-
wandte Produktionsverfahren, über die Art und Wir-
kungsweise  der  vom  Betroffenen  eingesetzten 
Schutzvorkehrungen gegen schädliche Einwirkungen 
auf die Umwelt oder ihre Bestandteile oder über die 
Art und Zusammensetzung vom Betroffenen herge-
stellter  oder  verwendeter  Stoffe  offenbart  werden. 
Da  mit  der  Offenbarung derartiger  Angaben  unter 
Umständen  ein  sehr  weitgehender  Eingriff  in  die 
Rechte des Betroffenen verbunden ist, weil hierdurch 
nicht nur die Außenwirkungen des Betriebes berührt 

sind, sondern auch der innerbetriebliche Bereich be-
troffen wird, ist die Offenbarung dieser Angaben nur 
eingeschränkt zulässig. Dabei wird darauf abgestellt, 
ob die Offenbarung dieser Angaben erforderlich ist, 
um die von dem Betrieb ausgehenden Auswirkungen 
auf die genannten Güter oder Gefährdungen beurtei-
len zu können. Ähnlich ist die Offenbarung von An-
gaben über Schutzvorkehrungen nur zulässig, wenn 
anders nicht beurteilt werden kann, ob die eingesetz-
ten Schutzvorkehrungen dem Stand der Technik ent-
sprechen. Nicht offenbart werden dürfen nach dieser 
Regelung solche Angaben, die unschädliche Produk-
tionsprozesse  betreffen  oder  deren  Offenbarung 
nicht erforderlich ist, um die Gefahren und Risiken 
für die genannten Güter zu beurteilen.  Für die Be-
wertung  der getroffenen Regelung ist anzumerken, 
dass  bereits  die  durch  die  Störfallverordnung (12. 
BImSchV)  umgesetzte  Seveso-Richtlinie  96/82/EG 
in ihrem Artikel 8 ein Öffentlichkeitsgebot hinsicht-
lich etwa der  Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der 
Möglichkeit schwerer Unfälle bei bestimmten Indus-
trietätigkeiten enthält. Somit wird  mit der Regelung 
kein  absolutes  Neuland  betreten.  Mit  Satz  2  wird 
eine  entsprechende  Regelung auch angeordnet,  so-
weit es um Gefahren und Risiken für die menschli-
che Gesundheit geht. 

Zu Absatz 6
Die Vorschrift zählt beispielhaft eine Reihe von Fall-
gestaltungen auf, bei denen kraft gesetzlicher  Wer-
tung kein berechtigtes Interesse an der  Geheimhal-
tung  besteht  und  mithin  der  Tatbestand  eines  Be-
triebs-  und  Geschäftsgeheimnisses  nicht  erfüllt  ist. 
Zu Ziffer 4 ist anzumerken, das es hier nur um För-
dermittel  in  einem  betrieblichen  Kontext  geht,  so 
dass soziale Transferleistungen von dieser  Ausnah-
me ausgeschlossen  sind;  diese  werden im Übrigen 
auch nicht § 11 Absatz 3 Satz 1 erfasst. 

Zu Absatz 7
Der Verweis stellt  klar,  dass die Vorschriften über 
die unkonditionale Bekanntgabe von Informationen 
unberührt bleiben. 

Zu § 13 - Bekanntgabe ohne Ausnahmevorbehalt

Die Vorschrift beschreibt einige Fallgruppen von In-
formationen,  die  auf  Anfrage  immer  freizugeben 
sind. 

Zu § 14 - Anhörung von Betroffenen

Zu Absatz 1 
Eine Anhörung von Betroffenen ist grundsätzlich zur 
Wahrung des rechtlichen Gehörs geboten. Dem Ge-
setzgeber steht es aber frei, dies auf die Fälle zu be-
schränken,  in  denen  erhebliche  Interessen  beein-
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trächtigt werden können. Die Vorschrift folgt weit-
gehend dem UIG. 

Zu Absatz 2
Die Vorschrift  soll  sicherstellen,  dass es durch die 
Anhörung Betroffener nicht zu Verzögerungen beim 
Informationszugang kommt. 

Zu § 15 - Einwilligung des Betroffenen

Zu Absatz 1
Die Vorschrift ist von Bedeutung für die Fälle, in de-
nen  die  informationspflichtige  Stelle  einen  Antrag 
auf Zugang zu Informationen unter Berufung auf die 
§§ 11 und 12 ablehnen müsste. Der Antragsteller hat 
alsdann das Recht,  von der  Behörde  zu verlangen, 
dass  sie  den  Informationsinhaber  um Zustimmung 
zur Freigabe ersucht. 

Zu Absatz 2
Ein besonderer  Schutz  von freiwillig übermittelten 
Informationen  ist  geboten,  um den  entsprechenden 
Informationsfluss,  an  dessen  Bestehen ein öffentli-
ches Interesse besteht, nicht zu behindern.

Zu Absatz 3
Für besondere Kategorien personenbezogener Daten 
wird ein strengerer  formal  orientierter  Datenschutz 
angeordnet. 

Zu § 16 - Beschränkter Informationszugang

Die  Vorschrift  trifft  verfahrensmäßige  Regelungen 
für  die  Fälle,  bei  denen  Ausnahmetatbestände  die 
Freigabe von Teilen bestimmter Informationen oder 
Dokumenten blockieren. Die Vorschrift dient insge-
samt einem möglichst umfassenden Zugang zu Infor-
mationen. 

Zu Absatz 1
Es soll sichergestellt werden, dass der Antragsteller 
einen Anspruch auf die verbleibenden "Restinforma-
tionen" hat. Ebenfalls erforderlich ist es, klarzustel-
len,  dass bei  Unmöglichkeit  der  Aussonderung zu-
mindest ein Anspruch auf Auskunft verbleibt. 

Zu Absatz 2
Die  Vorschrift  stellt  einen  speziellen  Aufkunftsan-
spruch dar. 

Zu Absatz 3
Es handelt sich um eine Vorschrift, die der allgemei-
nen Förderung der Informationsfreiheit dienen soll. 

Dritter Abschnitt 
Rechtsverfolgung und Überwachung 

Zu § 17 - Anrufung des Bundesbeauftragten für 
die Informationsfreiheit 

Rechtsschutz in Streitigkeiten um den Zugang zu In-
formationen ist – auch mit Blick auf die nachfolgend 
getroffenen Regelungen zur Anpassung der Verwal-
tungsgerichtsordnung – unverhältnismäßig teuer und 
langsam. Die Vorschrift  bietet  mit  der  Einbindung 
des Beauftragten für den Datenschutz und die die In-
formationsfreiheit  eine gewisse Kompensation. Das 
Institut des Informationsbeauftragten, der gleichzei-
tig für den Datenschutz zuständig ist, folgt interna-
tionalen Vorbildern,  aber  auch entsprechenden Re-
gelungen  in  den  bestehenden  Landesinformations-
freiheitsgesetzen. Diese haben sich nach dem derzei-
tigen Stand der Erkenntnis bewährt.

Zu Absatz 1 
Satz 1 konstituiert das Recht auf Anrufung des Infor-
mationsbeauftragten. Zur Klarstellung wird in Satz 2 
darauf  hingewiesen, dass die  Regelungen über  den 
gerichtlichen Rechtsschutz unberührt bleiben.

Zu Absatz 2 
Seit dem Inkrafttreten des IFG nimmt der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz auch die Aufgabe des 
Bundesbeauftragten  für  die  Informationsfreiheit 
wahr. Die entsprechenden Regelungen finden sich im 
Bundesdatenschutzgesetz.  Hierauf  wird  Bezug  ge-
nommen. Die  in  den allgemeinen Vorschriften des 
Datenschutzrechts  bereits  verankerte  jährliche  Be-
richtspflicht wird wegen ihrer Bedeutung im siebten 
Abschnitt  noch  einmal  ausdrücklich  in  Bezug  ge-
nommen. 

Zu § 18 - Anwendung der Verwaltungsgerichts-
ordnung

Die Absätze 1 bis 4 und  6 folgen dem UIG, wobei 
freilich die einzuhaltenden Fristen verkürzt sind. 

Zu Absatz 1
Im Hinblick darauf, dass auch Private direkt infor-
mationsverpflichtet  sind,  wird klargestellt,  dass  für 
Streitigkeiten nach diesem Gesetz der Verwaltungs-
rechtsweg gegeben ist. 

Zu den Absätzen 2 bis 4
Um Kohärenz mit den Anforderungen der Umweltin-
formationsrichtlinie herzustellen, ist die Regelung ei-
nes vorgerichtlichen Verfahrens geboten. Gegenüber 
Stellen der öffentlichen Verwaltung wird dies durch 
das Vorverfahren gewährleistet; gegenüber Privaten 
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wird ein Recht auf einen Zweitantrag und dessen Be-
scheidung innerhalb  bestimmter  Fristen  eingeführt. 
Die Fristen für das Vorverfahren und die Beschei-
dung des Zweitantrages werden kohärent geregelt. 

Zu Absatz 5
Hier wird prozessual der Fall geregelt, dass die ange-
rufene Stelle innerhalb der vorgesehenen Fristen un-
tätig bleibt. Eine Ablehnungsfiktion, die den Antrag-
steller sozusagen auf den Rechtsweg zwingen würde, 
wird  nicht  geregelt,  statt  dessen dem Antragsteller 
die  Möglichkeit  eröffnet,  den  Rechtsweg  zu  be-
schreiten. 

Zu Absatz 6
Derzeit ist die Möglichkeit, die Freigabe einer Infor-
mation  im Verfahren der Einstweiligen Anordnung 
zu erzwingen, dadurch sehr eingeschränkt, dass der 
Antragsteller  gegebenenfalls  erhebliche  Nachteile 
geltend machen muss, die ihm bei Nichterlangen der 
Information drohen. Die Vorschrift ordnet an, dass 
auf diese Maßgabe im informationsrechtlichen Pro-
zess zu verzichten ist. 

Zu Absatz 7
Die Verwaltungsgerichtsordnung fällt in die Kompe-
tenz des Bundes. Damit die Länder das Vorverfahren 
in ihrem Zuständigkeitsbereich anordnen können, ist 
eine entsprechende Ermächtigung wie hier vorgese-
hen erforderlich.

Zu Absatz 8
Die Regelung ordnet die entsprechende Anwendung 
der  Vorschriften  der  Verwaltungsgerichtsordnung 
über das sogenannte In-Camera-Verfahren an. Hier-
bei  wird  im  Informationsdienstprozess  gegebenen-
falls die streitige Information an das Gericht gereicht 
mit der besonderen Maßgabe, dass der Kläger keinen 
Einblick erhält. Letzteres ist erforderlich, damit der 
Rechtsstreit sich nicht erledigt. Üblicherweise hätte 
der Kläger das Recht auf Akteneinsicht im Gerichts-
verfahren.  Ohne  das  In-Camera-Verfahren  müsste 
das Gericht ausschließlich auf der Grundlage der Er-
klärungen der informationspflichtigen Stelle über die 
Geheimhaltungsbedürftigkeit  entscheiden.  Im  Rah-
men des In-Camera-Verfahrens kann das Gericht auf 
Grund der Originalunterlagen entscheiden. Geopfert 
werden muss freilich der Grundsatz der Parteiöffent-
lichkeit des gerichtlichen Verfahrens. Dies ist ange-
messen, da dies der Durchsetzung der Informations-
freiheit dient. 

Zu § 19 - Überwachung 

Die Vorschrift folgt dem UIG. Sie ist eine Folge der 
Tatsache, dass auch Private informationsverpflichtet 
sind und verschafft den zuständigen Stellen der öf-
fentlichen  Verwaltung  die  angemessene  Anord-

nungskompetenz. Die Vorschrift wird flankiert durch 
§ 31 (Ordnungswidrigkeiten). 

Vierter Abschnitt
Umweltberichterstattung

Zu § 20 - Verbreitung von Umweltinformationen 

Die Vorschrift folgt dem UIG. Dort werden die An-
forderungen der Umweltinformationsrichtlinie umge-
setzt.  Unbeschadet der Frage, ob eine umfassendere 
Umweltberichterstattung  angemessen  wäre,  reflek-
tiert  die  Vorschrift  jedenfalls  die  Erfüllung  eines 
Mindeststandards.  Da  die Veröffentlichung  unter 
dem Vorbehalt der Ausnahmevorschriften des Geset-
zes steht, gehen in der Praxis die Veröffentlichungs-
pflichten weiter als nach dem UIG. 

Über die Vorgaben des Umweltinformationsgesetzes 
hinaus  wird  als  besonderer  Fall  der  Unterrichtung 
der Öffentlichkeit geregelt, dass Unterlagen für Zu-
lassungsverfahren  elektronisch  und  gegebenenfalls 
über das Internet verfügbar gemacht werden müssen 
(Absätze 5 und 6 sowie Absatz 8 Satz 2). 

Zu § 21 - Umweltberichterstattung 

Auch diese Vorschrift folgt den Vorgaben des Um-
weltinformationsrechts. 

Fünfter Abschnitt 
Unterstützung  des  Zugangs  zu  Informationen; 
Statistiken

Zu § 22 - Allgemeines  

Die Vorschrift regelt für den vorliegenden Abschnitt 
die Differenzierung nach der Art der verlangten In-
formationen. 

Zu den §§ 23 bis 25

Die nachfolgenden Vorschriften  werden knapp ge-
halten, aber  mit einer Verordnungsermächtigung (§ 
32) flankiert. 

Zu § 23 - Grundsätze der Unterstützung des Zu-
gangs zu Informationen 

Zu Absatz 1
Die Vorschrift verpflichtet in allgemeiner Weise die 
zuständigen  Stellen,  den  Zugang zu  Informationen 
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zu unterstützen. 

Zu Absatz 2
Dass  Maßnahmen in  dieser  Richtung zu  ergreifen 
sind, ist bindend; wie diese auszusehen haben, wird 
(unbeschadet des § 24) offen gelassen. Bindend ist 
aber,  dass "Anlaufstellen" in Form von Auskunfts-
personen oder Informationsstellen einzurichten sind 
(Satz  1),  ebenso,  dass  allgemeinverständliche  Dar-
stellungen zu erarbeiten und zu veröffentlichen sind 
(Satz 2). 

Zu Absatz 3
Generell  richtet  sich der  Anspruch auf vorhandene 
(ggfs.  verfügbare)  Informationen und eine Richtig-
keitsprüfung findet nicht statt (§ 7 Absatz 1 Satz 2 
und 3). In der vorliegenden Vorschrift wird als Dau-
erverpflichtung angeordnet, dass der vorhandene und 
verfügbare  Informationsbestand  nach  Möglichkeit 
auf  Aktualität,  Exaktheit  und  Vergleichbarkeit  ge-
prüft wird. Die Vorschrift geht auf die Umweltinfor-
mationsrichtlinie zurück. Sie hebt die Vorgabe, dass 
eine  Richtigkeitsgewähr  nicht  ausgesprochen  wird 
und nicht verlangt werden kann, nicht auf, da dies im 
Sinne der Informationsfreiheit kontraproduktiv wäre. 

Zu § 24 - Register

Es wäre wünschenswert, detaillierte Informationsre-
gister zu haben, um hieraus Informationen schneller 
erschließen  zu  können.  Die  Vorschrift  stellt  ange-
sichts der  Tatsache,  dass die registermäßige Erfas-
sung in Deutschland jedenfalls in Verwaltungen un-
üblich ist, eine Einstiegsformel dar. Es wird nicht auf 
die einzelnen Informationen, sondern auf Dokumente 
abgehoben.   Es  wird  verbindlich  angeordnet,  dass 
Organisations- und Aktenpläne aufzustellen und all-
gemein zugänglich zu machen sind. Ebenso wird die 
Erstellung  eines  Dokumentenregisters  angeordnet, 
die detaillierte Form freilich offen gelassen. 

Zu § 25 – Statistiken

Wegen der Neuheit der Materie und auch als Grund-
lage  der  Berichterstattung  und  Evaluierung  ist  es 
sinnvoll, gewisse Statistiken hinsichtlich der Durch-
führung des Gesetzes zu führen. Die Erfahrungen mit 
Informationsfreiheitsgesetzen  zeigen,  dass  die  An-
zahl von Anfragen nicht so hoch ist, dass diese Ver-
pflichtung zu einer ungebührlichen Belastung der in-
formationsverpflichteten Stellen führen würde. 

Sechster Abschnitt 
Besondere  Vorschriften  für  Verbraucherinfor-
mationen 

Zu § 26 – Allgemeines

Die Vorschrift stellt klar, dass der sechste Abschnitt 
nur für Verbraucherinformationen gilt. 

Zu § 27 - Privilegierte Informationen  

Die  hier  aufgelisteten  Gruppen  von  Informationen 
sind von Gesetzes wegen immer freizugeben, ohne 
dass  eine  Prüfung  der  Ausnahmeregeln  erfolgen 
müsste. Sie können teilweise, aber nicht durchgängig 
oder  zwingend,  den  Rückausnahmen  dem Bereich 
der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zugeordnet 
werden. 

Zu § 28 - Information der Öffentlichkeit 

Die Vorschrift sieht vor, dass in Fällen besonderen 
öffentlichen  Interesses  –  wofür  als  Regelbeispiele 
die Fälle 1, 2, 3 und 7 aus § 27 genannt werden – öf-
fentliche Stellen aus eigener Initiative die Öffentlich-
keit  informieren  dürfen  (Stichwort:  "Verbraucher-
warnungen").  Ergänzend kann verlangt werden, dass 
Überwachungsergebnisse  wie  beispielsweise  nach 
dem sogenannten Smiley-System für  Gaststätten in 
Dänemark  von  den  Unternehmen selber  veröffent-
licht werden. 

Siebter Abschnitt
Berichterstattung über die Durchführung des Ge-
setzes 

Zu § 29 – Berichterstattung 

Die Vorschrift konstituiert mit jeweils unterschiedli-
chen  Perioden  Berichtspflichten  des  Bundesbeauf-
tragten für die Informationsfreiheit sowie der  Bun-
desregierung. 

Zu § 30 – Evaluierung 

Die  in  dieser  Vorschrift  angeordnete  Evaluierung 
baut auf der Berichterstattung nach § 29 auf. Kern-
gedanke ist,  dass einmal in jeder  Legislaturperiode 
ein qualifizierter Bericht zum Stand der  Informati-
onsfreiheit in Deutschland erfolgt und im Bundestag 
erörtert wird. Die Vorschrift sieht vor, dass die Eva-
luierung durch eine Enquete-Kommission des Bun-
destages (vgl 56 GO-Bundestag) erfolgt. 
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Achter Abschnitt
Schlussbestimmungen 

Zu § 31 - Ordnungswidrigkeiten 

Die Vorschrift ergänzt die Überwachungsbefugnisse 
nach § 19. 

Zu § 32 - Verordnungsermächtigungen

Zu Absatz 1
Die Vorschrift folgt dem UIG; sie enthält eine einfa-
che Zuständigkeitsregel. 

Zu Absatz 2
Die Vorschrift ermöglicht es im Effekt, den Detail-
lierungsgrad der §§ 23 bis 25 zu erhöhen, ohne das 
in jedem Fall der Bundestag befasst werden muss. 

Zu § 33 – Inkrafttreten 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Zu den Artikeln 2, 3 und 4

Das BIG ersetzt das bestehende IFG, das UIG und 
das VIG. 
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